
www.e-rara.ch

Sammlung der Civil- und Civilprozessgesetze des Kantons Berns

Niggeler, Niklaus

Bern, 1851

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 41662

Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-91691

II. Hauptstück. Vollziehungsverfahren in Schuldsachen.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

https://doi.org/10.3931/e-rara-91691
https://www.e-rara.ch
https://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=de
https://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=en
https://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=fr
https://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=it


Gesetzbuch
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das gerichtliche Verfahren
Ä ^ ' i«

vürgerttchen Rechtssachen
für den

^ Kanton Bern.

II. Hauptstück.
VollzichungSverfahrenin Schuldsachtn.
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Proinulgationsdekrct und Uebcrgcmgsgesctz.
Der Große Rath des Kantons Bern,

in GemLßheit der vorausgegangenen Berathungen,
beschließt:

1- DsS zweite Hauptstiick dcS Gesetzbuches über das gericht¬liche Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen , welches die Be¬stimmungen über das VollzichungSverfahren in Schuldsachenenthalt und aus 247 Paragraphen besteht , tritt mit dem 1. Juni1820 in Kraft und soll sofort durch den Druck bekannt gemachtwerde » .

2 . Von diesem Zeitpunkte hinweg sind aufgehoben : die Titel111. , VI . bis und mit XVIII . ; der Titel XIX . , und die TitelXX. bis und mit XXVI. des zweiten Theiles der Gcrichtssatzung;die Satzungen 400 bis und mit 402 , und 840 bis und mit 842des bcrnischeii Sachenrechts ; die Art . 2020 —2070 , 2215 , 2216und 2217 des französischen CivilgkscxbnchcS ; die Art . 545 —811,810 —825 , 898 —006 und 908 — 1007 des französischen Civil-prozeßgesctzbuches ; das zweite Hauvtstück des Gesetzbuches überdas gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen ( Vvll-ziehungsverfahren in Schuldsachen ) von , 31 . Heumönat 1847,mit dem AdänderungSgesetze vom 9. September 1848 , und dasGesetz über die Folgen der Zahlungsunfähigkeit vom 17. März1640 ; so wie alle mit den Bestimmungen des gegenwärtigenGesetzes im Widerspruch stehenden bisherigen GcsetzeSvorschristen.
3 . Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes findenihre Anwendung auch für die Fortsetzung der vor dem 1. Juni1850 eingeleiteten Schuldbctrcibungen ; den Fall ausgenommen,wo schon unter dem früheren Gesetze die Ausschreibung derSteigerung stattgefunden hat . Bei den gerichtlichen Vermögens-bereinigungen wird das Verfahren nach dem neuen Gesetze fort¬gesetzt , sofern bei dem Inkrafttreten desselben nicht bereits dieAnweisung der Gläubiger erfolgt ist.

„4 . Die Vollziehung der von den Handelsgerichten ausge¬fällten Urtheile soll in den unter der französischen Civilgcsetz-gebung stehenden LandeStheiien gleichfalls nach den Bestimmun¬gen des gegenwärtigen Gesetzes stattfinden.
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5 . Bis zu der Revision der Hypothekargcsetzgebuug kann in

dem KantonStheilc , in welchem die gerichtlichen Hypotheken deS

französischen sttechteS noch Geltung haben , auf einen VollziehungS-

befebl , der sich auf eine unwidersprochen gebliebene Zahlungs¬

aufforderung gründet , die Einschreibung einer gerichtlichen Hy-

pothck ( <<><Ic civil Art . 2 >23 ) IN gleicher Weise stattfinden , wie

auf ein Urtheil . Diese Einschreibungen sind der in den §§.

425 und 480 vorgesehenen Erlbschung nicht unterworfen.

Diese Bestimmung ist auch auf die bereits unter dem

frühern Gesetze stattgefundencn Einschreibungen zurück zu be¬

ziehen.

6 . Die Giiterabtretung des Ehemanns zichtZn dem Kan-

tonStheile , in welchem die Bestimmungen der Sahungen ll >6

und ll)7 des PersoneurechtS in Kraft bestehen , rücksichtlich der

Giiterverhällnissc der Ehegatten , dieselben Folgen nach sich,

welche die angeführten Gesctzesstellen an die Erkennung des

GcldStageS knüpften . Ebenso bleiben diese Folgen in Betreff

der Geldstager bestehen , welche vor dem Inkrafttreten dieses Ge¬

setzes in Konkurs gerathen , jedoch nach Mitgäbe des folgenden

Artikels wieder in ihre bürgerlichen Rechte eingesetzt werden.

7. Da infolge des gegenwärtigen Gesetzes die Folgen der

Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners abgeändert worden sind,

so ist cS den Schuldnern , welche unter der frühern Gesetzgebung

infolge eines Gcldstags oder der Thatsache der Zahlungsun¬

fähigkeit in ihren bürgerlichen Rechten eingestellt worden , ge¬

stattet , nach § . 60l bei dem Amtsgerichte um die Wiedereinsetzung

in die bürgerliche Ehrenfähigkeit nachzusuchen . Außer den sach-

bczüglichcn Akten hat jedoch der Gesuchsteller dem Amtsgerichte

auch ein LeumundSzengniß des Einwohncrgemeinderathes seines

bisherigen Wohnortes beizulegen . Im Uebrigcn kommen die

Bestimmungen der K§ . 601 und 602 zur Anwendung.

Gegeben in Bern , den 2 . April 1850.

Namens des Großen Rathes r

Der Biccpräsident,
Ld . Larlin.

Der StaatSschreibcr,
A. Weyenngnn.



Vollziehungsverfahren in Schnld-
Sachen.

Titel i.

Allgemeine Bestimmungen.

40t Die Bestimmungen dieses Hauptstückes finden ihre An - Megen-
wendnng für die Gcltendmachung von Gcldfordcrungcn . ,

Bei Leistungen anderer Art und bei Schuldanspracben , die „ 0«.
ihrem Betrage nach noch nicht bestimmt sind , kann die Schuld-
betreibung erst nach gerichtlicher Festsetzung der schuldigen Geld¬
summe <M . 3 >2 , 306 ff.) eingeleitet weiden ( tzK. 304 — 308 ) ,

40 '>. Der Gerichtspräsident ertheilt die gesetzlichen Voll - Be- Iirden.
ziehungSbcfchle und entscheidet alle infolge des Vollziehungsvcr -^ Richter,fahren - entstehenden Streitfragen.

4l)6 . Die Partcioerhandlunge » in den Streitigkeiten , welche Verfahren
in Folge der Vollziehung entstehen , werden mündlich geführt , in Boll-
und es sind dabei bloß die wesentlichen thatsächlichen Anbringen
und die Schlüsse zu Protokoll zu nehmen . Zm klebrigen kommenien . , ? or-
rücksichtlich der ProzcßvSrhandlnng , der Uitheilsfällung und dcr ^entllches.
Rechtsmittel die Vorschriften des CivilprozcsseS über das "Vcr-
fahrcn in Vor - und Zwischensragen zur Anwendung.

Die Appellation von den Urtheile » des Gerichtspräsidenten
findet bloß statt , wenn der Streitgegenstand einen Werth von
mehr als zweihundert Franken hat , oder sich seiner Natur nach
zur Appellation eignet.

407 . In besonders dringenden Fällen soll der Gerichtsprä - L. <>r re¬
sident wegen Beschwerden , welche die eine oder andere Partei sonder«
rücksichtlich der Vollziehung anzubringen hat , auf Begehre » sosort .^ M - c'n
wenn nöthig selbst an Sonn - und Festtagen , eine außerordcnt - °
lichc Audienz veranstalten und die Ladung an den Gegner von
Amteswegen in möglichst kurzer Frist , jedoch so , daß dem Ge«
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ladenen oder seinem Bevollmächtigten die nöthige Zeit bleibt,

nm sein Recht zu besorgen , mittheilen lassen.

403 . Die Entscheidung des Richters soll in dergleichen Fällen,

wenn nicht unvorhergesehene Umstände dieses unmöglich machen,

gleich in dem ersten Termine ersolgcn . Sie hat die Bedeutung

einer provisorischen Verfügung und kann ungeachtet einer all«

fälligen Appellation vollzogen werden ; jedoch steht es dem Richter

frei , in Betreff der Vollziehung von der Partei , welche dieselbe

begehrt , Sicherheitsleistung zu fordern.

YWelbel . 409 . Der Weidet hat die Mittheilung der vorgeschriebenen

Wissenlafsungen und Ladungen zu besorgen , und die Voll-

ziehungSbefchle des Richters auszuführen . Zu diesem Ende kann

er , wenn nöthig , die Hülfe der Polizei in Anspruch nehmen.

Nach stattgesundener Verrichtung oder , wo das Gesetz eine

Frist für die Herausgabe bestimmt , nach Ablauf dieser Frist,

hat der Weidet die ihm zur Verrichtung » vergebenen Akten un¬

verzüglich dem Gläubiger oder seinem Bevollmächtigten zurück¬

zustellen oder unter allfälliger Nachnahme seiner Gebühren durch

die Post zurückzusenden.
410 . Dem Weidet liegt ferner die Beaufsichtigung der von

ihm in Verwahrung genommenen Pfänder , die Mitwirkung bei

der Steigerung und , wenn der Schätzungswert !) der gepfändeten

Fahrhabe zweihundert Franken nicht übersteigt , die Einkassirung

und Bcrthrilung des Erlöses ob.

Ueber seine Verrichtungen hat der Weidel eine Kontrolle zu

führen . Dirse soll nach der Zeitfolge geführt werden und ent¬

halten : das Datum des Empkanges des Geschäftes und jeder

getroffenen Maßnahme ; die Bezeichnung des Gläubigers und

des Schuldners ; die Angabe deö ForderuiigstitclS und des Be¬

trages der Schuld ; ferner das Datum des PsändungSverbalS,

die Bezeichnung der Pfandsachc , den Namen des bestellte » Hüters

oder die Beschreibung der von dem Weidel in Verwahrung ge¬

nommenen Gegenstände , und endlich , in den Fällen , wo der

Weibel ohne Beizichung eines Aktuars zu verhandeln hat , das

Ergebniß der Steigerung und die dießsällige Rechnung.

Für jedes Geschäft ist in dieser Kontrolle eine eigene Rubrik

zu eröffnen.
411 . Der Weibel ist verpflichtet , die in dem obigen Para¬

graphen vorgeschriebene Kontrolle alle scckS Monate dem Ge¬

richtspräsidenten zur Einsicht vorzulegen . Der Gerichtspräsident

hat die darin verzeichneten Verhandlungen innerhalb längsten-

acht Tagen zu prüfen , allsällige Gesetzwidrigkeiten zu rügen,
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und , wenn sich eine strafbare Handlung herausstellt , nach Inhalt
des Gesetzbuches über das Verfahren in Strafsachen einzu¬
schreiten , »der die Sache dem zuständigen Untersuchungsrichter
zu überweisen . Hat der Gerichtspräsident Zweifel über die Zu-
lässigkeit des strafrechtlichen Einschreitens oder kommen schon
früher hervorgehobene GcsetzeSwiderhandlungcn wiederholt vor,
so hat er der zuständigen Behörde hiervon Anzeige zu mache» .
Ueber das Ergebniß der stattgefundenen Prüfung soll der Ge¬
richtspräsident ein Zeugniß in die Kontrolle eintragen.

112 . In den Fällen , wo der Schatzungswerth der gepfän -D S -Iii-
beten Fahrhabe den Betrag von zweihundert Franken nicht über¬
steigt , hat der Weibcl bei allen Verhandlungen das Protokoll
selbst zu führen . Uebersteigt der Werth der Pfandsache den an¬
gegebenen Betrag oder handelt es sich um die Versteigerung von
Liegenschaften , so soll der AmtSgerichtsschreiber oder ein von die¬
sem zu bezeichnender Notar als Sekretär beigezogen werden.

113 - Für nicht grundpfändlich versicherte Forderungen ist die Bericht«.
Schuldbeireibung ordentlicher Weise an dem Wohnsitze deS
Schuldners ( tz. l f P .) einzuleiten . Personen , die keinen Wohn¬
sitz im Kanton haben , können in den Fällen , wo ein Verfahren
wider sie vor den hiesigen Gerichten überhaupt zulässig ist, an
dem Orte belangt werden , wo sie sich gerade aufhalten , oder
wo sich ihre Habe befindet.

Ist der Aufenthalt der Schuldners unbekannt , oder wird die
RcchlSverfolgung gegen einen außerhalb des Kantons wohnen¬
den Schuldner von den Behörden seines Wohnortes verweigert,
so hat der Gläubiger die Wahl , ihn an dem Orte , wo seine
Habe sich befindet , oder an seinem Heimath - oder letzten Wohn-
orte zu belangen . Die erste BetreibnngSvorkehr soll in diesem
Falle durch das Amtsblatt veröffentlicht und an dem üblichen
Orte angeschlagen werden ; die Verrichtung der folgenden Vor-
kehren geschieht bloß durch öffentlichen Anschlag.

Verändert der Schuldner seinen Wohnsitz , bevor eine Pfändung
stattgefunden hat , so wird die Betreibung an seinem neuen
Wohnsitze fortgesetzt.

Für das Vollziehungsvcrfahren bei grundpfändlich versicherten
Forderungen gilt der Gerichtsstand der gelegenen Sache ( Z. 11) ;
jedoch sollen die vorgeschriebenen Mittheilungen stets an dem
Wohnsitze des Schuldners , wo möglich durch die Vermittlung
deS zuständigen Richters , gemacht werden.

111 . Dem Gläubiger ist freigestellt , die Schuldbetreibung
selbst zu besorgen oder durch einen Bevollmächtigten besorgen zu» ich»i««e
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lassenf «l sann dem Schuldner jedoch in keinem Falle andere
Kosten in Rechnung setzen , als diejenigen , welche durch die be¬

stehenden Tarife zugelassen sind . Als Bevollmächtigte können,
bei Strafe der Nichtigkeit , nur solche Personen verhandeln , die

zufolge erhaltenen Patents zur Äcchtspraris berechtigt sind und
die vorgeschriebene Bürgschait geleistet haben.

415 . Die Personen , welche sich infolge Patents mit der Be¬
sorgung von Schuldbetreibungen befassen , sind gehalten über
ihre Geschästsbesvrgung ein Buch zu fuhren , welches einge¬
bunden , paginirt und nach der Zeitfolgc eingerichtet sein soll.

In diesem Buche sind zu verzeichnen : die Namen des Gläubigers
und des SchuldncrS ; der Titel und der Betrag der Forderung;
das Datum des Empfangs des Geschäftes ; die getroffenen Vor¬
kehren , unter Beifügung des Datums und der daherigen Kosten;
die allfällig gestatteten Zahlungsfristen , und endlich der Aus¬
weis über den Eingang nnd die Ablieferung der Gelder oder
die Rückstellung des Geschäfts an den Gläubiger . DaS Ge¬
schäftsbuch ist dem Stempel nicht unterworfen ; dessenungeachtet
sind die in dasselbe aufgenommenen Quittungen u . s. w. rechtS-
verbindlich.

Der Inhaber des Buches ist verpflichtet , dasselbe auf Be¬

gehren jeder Zeit dem Richter , so wie jedem Betheiligten zur
Einsicht vorzulegen.

- 416 . Wohnt der Gläubiger außer dem Amtsbezirke , in welche«

die Schuldbctrcibung stattfinden soll , so soll jeweilen die erste
Vorkehr die Verzeigung eines inner den Grenzen dieses Amts¬
bezirke» gelegenen Wohnsitzes enthalten , wo alle auf daS einge¬
leitete Verfahren Bezug habenden rechtlichen Vorkehren und Mit¬
theilungen , selbst von Seite dritter Personen , gültig stattfinden
können.

Der Wcibel , welcher die Verrichtung zu besorge » hat , ist
schuldig , die Wohnsitzvcrzeigung anzunehmen und die a » ihn
gelangenden Vorkehren unverzüglich , unter allfälligcr Nachnahme
seiner Gebühren , durch die Post an den Gläubiger oder dessen
Bevollmächtigten u versenden . Ist kein Wohnsitz »erzeigt wor¬

den , so können die betretenden Vorkehren dessenungeachtet bei
dem verrichtenden Weibel getroffen werden.

4l7 . Die BoftziehuneiSbcamtcil und die Bevollmächtigten sind
den Parteien für zeden Schaden verantwortlich , der diesen durch
ihre Gefährde oder Nachlässigkeit erwächst.

Das Recht auf Schadensersatz kann selbstständig »erfolgt oder

bei Anlaß einer Beschwcrdeführung geltend gemacht werden.
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418 . Wegen Verletzung gesetzlicher Vorschriften sowie Wege» Beschwer-
Nechtsverweigcrung oder Ncchtsverzogerung kann wider den °' " ^ " "^
Mchter und die Bevollmächtigten bei dem Appellations - und
Kassationshofe Beschwerde geführt werden.

Die Bcschwerdeführuiig muß inner der Notbfrist von acht
Tagen von dem Zeitpunkte , in welchem der Beschwerdeführer
vo» der Verletzung Kenntniß erhalten hat , dem Richter oder
Bevollmächtigten nach 8- Mir angekündigt werden ; ist jedoch die
NechtSvcrweigeruug oder Nccktsvcrzogcrung eine fortgesetzte , so
ist die Beschwerdeführung auf so lange zuläßig als die Ver¬
letzung lvrtdauert.

Mcksichtlich der Ausführung und der Wirkungen der Be¬
schwerde kommen die Vorschriften der 88 - 366 bis und mit 37»
zur Anwendung ; mit der Abänderung jedoch , daß die Be-
schwcrdeschrist wider einen Bevollmächtigte » dem Richter seines
Wohnortes eingereicht und von diesem , nach vorheriger Einholung
der Verantwortung deS Bevollmächtigten ( 8 - 369 ) , an denAp«
pcllations - und KassaiionShof versandt werde » soll.

419 . Die Beschwerden gegen die übrigen Beamten , so wie
gegen die Hüter , Massavcrwaltcr u . s. w. , sind bei dem Ge¬
richtspräsidenten anzubringen und von diesem , unter Vorbehalt
deS abfälligen Rekurses an daS Obergcricht , »ach den oben
ausgesprochenen Grundsätzen zu erledigen.

Hat ein Beamter inner Jahresfrist vo » dem Gerichtspräsidenten
wiederholt wegen Pflichtverletzungen zur Gebühr gewiesen werden
müssen , so soll dieser dem Appellativ,is - »nd KassationShvfc be-
Hufs allfälliger disziplinarischer Ahndung nach Inhalt des § . 420
von dem Sachverhalte Anzeige machen.

42» . Der Appellativ »«- und Kassationshof , als Disziplinar - Dirztpli-
bchördc , ist befugt , die Vollzichungsbcamten und Bevollmächtigten ""^ " ^ "
wegen Pflichtverletzungen , welcher sich dieselben in der Besorgung
der ihnen übertragenen Geschäfte schuldig machen , mit Verweis,
oder Geldbußen bis zu zweihundert Schweizcrsrankcn , oder Ein¬
stellung bis zu einem halben Jahre , oder mit Entziehung des
Patentes oder Entfernung von, Amte zu bestrafen . Eignet sich
die Pflichtverletzung zu einem Verbrechen oder Vergehen , so ist
wider den Fehlbarcn nach Inhalt deS Gesetzes über das Ver¬
fahren in Strafsachen einzuschreiten.

42l . Die Beamten und Bevollmächtigten sind schuldig , die Nichts,
ihnen eingegangenen Gelder auf erstes Begehren , und wenn daS ^ er'm»
Gesetz nicht etwa « anderes bestimmt , jedenfalls inner acht Tagen
von deren Eingang an zu zähle » , dem Berechtigten abzuliefern,
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oder ihm von dem Eingänge Kenntniß zu geben und ihm die
Gelder znr Verfügung zu stellen.

Zeigt sich ein Beamter oder Bevollmächtigter hierin säumig,
so hat ihm auf Begehren eines Bctheiligten der Gerichtspräsi¬
dent eine Frist von »icrundzwanzig Stunden zu bestimmen , inner
welcher er sich bei ihm zu verantworten und die hinter ihm lie¬
genden Gelder an die Berechtigten anozuiicsr . n oder bei dem
Richter zu deponiren hat . Die Deposilirn soll selbst dann statt¬
finden , wenn der Beamte oder Bevollmächtigte sich aus Abrech¬
nung beruft.

Bleibt die Aufforderung fruchtlos , so hat der Richter die Gel¬
der , Schriften und Bücher des Säumige » mit Beschlag zu be¬
legen , nach Umständen dem AppellatiouS - und Kassationshofe
behuss der allfälligen disziplinarischen Ahndung ( tz. 420 ) von
dem Verhalte Anzeige zu mache » und , wenn sich Anzeigen eines
Verbrechens oder Vergehens herausstellen , nach Inhalt des Ge¬
setzbuches über das Verfahren in Strafsachen wider den Schul¬
digen einzuschreiten.

N-chtrM - 422 . Jede Betrcibnngsvorkehr , bis und mit der Abhaltung
stände, Gantsteigcrung , bleibt eingestellt:

1) während der in dem § . 102 bezeichneten GerichtSfcnen;
2 ) jeweilcn vom 1. August bis 30 . Hcrbstmonat;
3) für die Zeit , während welcher sich der Lchuldner im aktiven

Militärdienste oder in Untersuchungshaft befindet.
Die in 8- 103 auSgenommenen provisorischen Maßnahmen

dürfen jedoch in dringenden Fällen stets angeordnet und voll¬
zogen werden.

Die besondern Ortsserien sind aufgehoben.
423 . Die Zeit , während welcher ein Schuldner im aktiven

Militärdienste steht , wird bei Berechnung der gesetzlichen Fristen
nicht mitgezählt.

Die Bcstimmnngcn der Aahl 3 des § . 422 und des § . 423
kommen jedoch solchen Militärpersonen , welche in einem bleiben¬
den AnstcllungSverhältnisse bei der Instruktion oder Administra¬
tion verwendet werden , nur insofern zu statte » , als sich dieselben

Ntchwe- im Felddienste befinde » .
»echnung

'fiMg -n' 424 . In den Fällen , wo nach der Bestimmung der Schnld-
Abtu»- Urkunde oder nach der Vorschrift deS Gesetzes der rechtlichen Ein-

forderung eine Anfkündung vorausgehen muß , wird die daherigc
nachher!. Frist bei den nachfolgenden Vorkehren nicht in Anschlag gebracht.
gen Ver.
fahren.
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425 . Die Betreibung fällt dahin , wenn nicht inner Jahres - Dahiafal-frist , von dem Tage der Mittheilung der Zahlungsaufforderung ^ « 1 ".an zu zählen , die Pfändung erfolgt . Sie fällt ferner dahin , düng.wenn iu der Zeit von zwei Jahren nach der Pfändung die Brr.stkigcrung nicht erfolgt.
426 . Jede Vertragsbestimmnng , durch welche daS in^ dlcsein," ,'^ "" ^ ,'Hauptstnckc vorgeschriebene Verfahren znnz Nachtheil des Schuld - derlanfe»-ners abgeändert oder die bestimmten Fristen und NechtSsilllständc d-' Bor-

verkürzt oder aufgehoben werden sollen , ist nichtig . stimmn','-
_ gen.

Litel II.
Von dem ordentlichen Betreibungsverfahren.

Erster Abschnitt.
Bon der Einleitung der Schnldbetreidung.

427 . Der Vollziehung soll eine schriftliche ZahlungSanffor -Iahlung»derung vorausgehen , durch welche dem Schuldner eine Frist von "ufforde-dreißig Tagen zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit eingeräumtwird.

Diese Vorschrift findet jedoch ihre Anwendung nicht bei For¬derungen , die sich auf ein rechtskräftiges Urtheil oder auf einen
Titel gründe » , der einem Urtheile gleich zu achten ist.

428 . Die Zahlungsaufforderung soll enthalten : Inhalt.
1 ) die genaue Bezeichnung des Gläubigers und des Schuld-

ners;
2 ) die Angabe des Grundes der Forderung und der allfäilig

vorhandenen Schrrldschriftcn;
3) die Angabe der iDchuldsumme , der allsälligen Zinslück-

stände u . dgl . ;
4 ) wenn die Schuld durch Pfänder versichert ist und diese in

Anspruch genommen werden , die Bezeichnung dieser Pfänder
(bei d' iegenschaften mittels Angabe des Namens , der d' age
und des Haltes ) ; so wie die Benennung des etwaigen
dritten Besitzers;

5) die Zahlungsfrist;
6) die Anzeige an den Schuldner , bei wem und in welcher

Frist er einen allfälligen Widerspruch anzubringen habe;
die Angabe der Folgen der Unterlassung des Widerspruches
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lind die Bezeichnung des fernern Verfahrens für den Fall

der Nichifolgelcistung;
7) das Datum , und
8 ) die Unterschrift des Gläubigers oder seines Bevollmächtigten.

Berdind- 429 . Wenn für die Forderung eine Schuldschrift besteht , so

Erebe/-"*^ der Gläubiger verpflichtet , dem Schuldzier , an den die Zah¬

lung von lungSaufforderuttg erlassen worden , auf Verlangen , gegen Bor-

Abschrifteuauebczahtnng der tarifmäßigen Abschrcibgcbührcn oder gegen

Schuldar - " '" M dem Wcibcl zu machende , nöthige » Falls auf einseitiges

innre . ' Begehren des Schuldners von dem Meiner zu bestimmende Gcld-

hinicrlagc , eine Abschrift oder einen NnSzug des ForderunqS-

titclS inner der Frist von vier Tagen bei dem Werbet zur Her¬

ausgabe bereit zu halte » .

Das dießfällige Begehren kann bei dem Weisel angebracht

werden , welcher dasselbe dem Gläubiger oder dessen Bevollmäch¬

tigten mitzutheilen hat.
Von der Anbringung dieses Begehrens hinweg steht die Frist

zu Erhebung des Widerspruchs bis zu dem Zeitpunkte , in welchem

die Abschrift oder der Auszug bei dem Wcibcl zur Herausgabe

bereit gehalten wird , stille.

Berrlch . 4M . Die Zahlungsaufforderung wird dem Schuldner » ach

rang- Bestimmungen der tz§ . 80 und 8l mittels Abgabe eines

Doppels durch den Weide ! angelegt ; es bedarf jedoch hiefiir

keiner Bewilligung des Richters . Ist die Betreibung gegen

mehrere nicht solidarisch verpflichtete Schuldner gerichtet , oder

beabsichtigt der Gläubiger , sein Recht auf Pfandgegeiistände

geltend zu machen , die sich ganz oder thcilwcise in dem Eigen¬

thum eines Dritten befinden , so soll jedem der Belangte » ein

Doppel mitgetheilt werden.

Wider- gilt . Gedenkt der Schuldner die Forderung oder die Zu-

ü'ißigkeit der Betreibung zu bestreuten , so muß er sich hierüber.

Schuld, unter vorläufiger Angalw der Gründe , längstens inner der Frist

ncrs . von vicmchu Tagen , von dem Tage der Mittheilung der Zah¬

lungsaufforderung an zu zählen , bei dem verrichtenden Wcibcl

erklären , Die Erklärung kann mündlich oder schriftlich geschehen.

Ist der Widerspruch gegen den Belauf der Forderung gerichtet,

so hat sich der Sschntducr darüber ausznsprechcn , bis zu welchem

Betrage er dieselbe anerkenne . Der Gläubiger hat in diesem

Falle die Wahl , seine Gesammtfordcrung einzuklagen , oder,

sofern der Schuldner den anerkannten Theil der Fordcruiia nicht

innerhalb dreißig Tagen , von dem Tage des theilweisen Wider¬

spruchs an zu zählen , bezahlt , für diesen Theil die Betreibung
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fortzusetzen und die Klagerhebung auf den bcstrittene » Theil zu
beschranken.

Nimmt der Schuldner die Zahlungsaufforderung gütlich an,
so kann der Widerspruch sofort bei der Annahme erklärt und in
die AnnahmSbeschcinigung eingerückt oder aber innerhalb der
oben festgesetzten Frist dem Gläubiger durch eine rechtliche Wis-
senlassnng mitgetheilt werden.

432 . Die Nichtangabe der Gründe des Widerspruchs soll
von dem Richter mit einer Ordnungsstrafe bis aus acht Franken
und je nach den Umstanden mit Vcrurtheilung in die Kosten des
allfällig entstehenden Prozesses ( 8 - 43 ) geahndet werden , wenn
dabei Muthwille des Schuldners zu Tage liegt . Der Weibel
hat den Schuldner auf diese Strafbestimmung aufmerksam zu
machen.

433 . Auf dieselbe Weise hat der Dritte , auf dessen Eigenthunst
der Gläubiger ein Pfandrecht geltend macht , Widerspruch zu er¬
heben , wenn er die . Schuld oder das Pfandrecht bcstreitct.

Der Widerspruch dcS dritten PfandbcsitzcrS hindert bloß die
Fortsetzung der Betreibung rücksiehilich der in seinem Besitze be¬
findlichen Gegenstände , nicht aber gegenüber dem Schuldner und
bezüglich der übrigen Pfänder.

434 . Endlich ist auch der belangte Bürge , welcher die Schuld
bestrciten oder von den NechtSwohlihatcn , welche ihm die Satz.
82l des bernischen und die Art . 2021 ff. und 2026 d-S fran¬
zösischen Livilgcsetzbuches gewahren , Gebrauch machen will , ge-
halten , seine dießfällige Erklärung in den in 8 . 43l bestimmten
Formen und Fristen anzubringen.

Die Anfschubsfrist in dem Falle der Satzung 92l des berni-
schcn CivilgcsetzbucheS soll von dem Richter auf einseitiges Be-
gchren der einen oder andern Partei bestimmt und dem Gegner
auf amtlichem Wege mitgetheilt werden.

Bestreitet der Schuldner , welcher von dem Bürgen auf vor¬
ausgegangenes Aufschubsbegchrcn belangt wird , die Schuld , so
hat der Letztere dem Gläubiger inner dreißig Tagen , von dem
Datum des daherigcn WcibclSzeugniffeS an zu zähle » , hiervon
Anzeige zu machen . Der Gläubiger ist auf diese Anzeige bm
verpflichtet , den Schuldner zur Anerkennung seiner Verbindlich¬
keiten anzuhalten , bevor weitere Vorkehren gegen den Burgen
stattfinden dürfen.
, 435 . Der Weibel soll über die geschehene Verrichtung , die
Erklärung des Schuldners und den allfälligen Widerspruch dem

>. ber drit¬
ten Besi¬
tzer- der
Pfand-
fache-

e. des
Bürgen.

bkl-.
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Gläubiger sowohl als dem Schuldner Zeugnisse ausstellen . Diese

Zeugnisse sind in die Zahlungsaufforderung einzutragen.
Hat der Schuldner auf die Verrichtung keine Erklärung ab¬

gegeben , so darf die Zahlungsaufforderung dem Gläubiger nicht

vor Ablauf der für die Anbringung des Widerspruchs festgeleg¬

ten Frist ( § . 43 l ) zurückgestellt werden.

Wirkung Durch den Widerspruch wird die Betreibung eingestellt

s.?̂ " ' ( verg !eichc jedoch K§ 431 und 433 ). Der Widerspruch eines
' Solidarvcrpslichteten hemmt auch die Betreibung gegen dessen

Mitschuldncr . Beharr ! der Gläubiger auf der Fortsetzung deS

Verfahrens , so muß er seine Forderung zuvor aus dem Wege

deS CivilprozesseS gerichtlich anerkennen lassen ( § . 1l5 ff.) .

Wird die Forderung später gegründet erfunden , so ist dieselbe,
sofern sie nicht schon früher verzinslich war , vorn Tage des

Widerspruchs hinweg , zu fünf vorn hundert zinstragend.

Schuld- .137 , Wenn jedoch die widersprochene Forderung sich auf eine

rechtSfönnige und für den Schuldner verbindliche öffentliche llr-

künde gründet , und nicht bereits durch Grund - oder Faustpfänder
hinlänglich gedeckt ist, so kann der Gläubiger von dem Schuld-

»er vor der Anbcbung des Prozesses , außer der Rechtsvcrstche-

ruug ( tz. 5l , Buchstabe t>.) . auch die Sicherheitsleistung für die

eingeforderte Kavitalsumme nebst allsälligen Zinsen und Folgen

fordern . Den öffentlichen Urkunden siud ' rücksichtlich der Schuld-

versicherung in dem Landestheile , in welchem die bcrnische Ge-

sctzaebung in Kraft besteht , die von dem Schuldner nach Sah.

969 E . eigenhändig abgefaßten Obligationen gleichgestellt.

Der Bürge , der bloß eine der in § . 434 bezeichneten Rechts-

wohlthaten in Anspruch nimmt , ist zu keinerlei Sicherheitsleistung
verbunden.

438 . Bei Forderungen , für welche Pfänder vorhanden sind,

darf die Versicherung der Schuld bloß insofern und in dem

Maße gefordert werden , als der Gläubiger nachweist , daß der

dermalige Werth der Pfandsache zur Deckung der Schuldsumme
nicht hinreicht . Dieser Beweis ist bei Grundpfändern durch einen

beglaubigten AuSzug aus dem Steuerkatastcr zu führe » ; bei

Faustpfändern hingegen ernennt der Richter auf einseitiges Be¬

gehrens des Gläubigers einen Sachverständigen zu deren Schätzung.

439 . Ist die Forderung bereits durch Bürgschaft versichert,

so ist eine nochmalige Sicherheitsleistung nicht nöthig , wenn der

Schuldner in der gesetzlichen Frist und Form ( 8 . 53 ) ein Zeug¬

niß über die Zahlungsfähigkeit der Bürgen auflegt.
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440 . Außer den oben angeführten Fälle » kann sich der Schuld¬
ner auch unter den Voraussetzungen der Schuldversicherung wider¬
setzen , unter welchen er nach Mitgäbe dcS tz. 5l , Buchstabe I>,
der Sicherheitsleistung für die Prozeßkosten enthoben ist.

441 . In Betreff des Verfahrens , der Fristen , der Art und
Weise der Sicherheitsleistung und der Folgen der Säumniß
kommen bei der Schuldversicherung die Bestimmungen der §§ . 52
bis 55 zur Anwendung jedoch soll, wenn in demselben Geschäfte
die Sicherheitsleistung für die Schuld und die Prozeßkosten ver¬
langt wird , dießfalls nur ein Verfahre » stattfinden.

442 . Unterläßt der Verpflichtete , inner der festgesetzten FristF -lgeu der
l §- 43l ) gegen die Zuäßigkcit der Betreibung Einspruch zu cr- st"" ' ^ l-
heben , so tritt die Vollziehung ein . Wider-

Dem Schuldner , welcher in Folge der Unterlassung des Wider - spruqs.
spruchs zur Zahlung gezwungen worden , bleibt jedoch das Recht
vorbehalten , das Bezahlte als Nichtschnld zurückzufordern , wenn
er den Beweis leistet , daß die Erduld nicht gegründet gewesen
oder daß er dieselbe wiederholt bezahlt habe.

Die NückfordceungSklage muß innerhalb sechs Monaten , von
dem Datum der Bezahlung hinweg zu rechnen , angebracht wer¬
den , und der «Schuldner bat zuvor für die Kosten des daherlgen
Prozesses Sicherheit zu leiste » .

Zweiter Abschnitt.

Boa bor Vollziehung.

* Erste Abtheilung.
Bon der Auttvlrlnng des BollziehungibcfehlS und dem nachträglichen

Widersprüche.

443 . Die Vollziehung wird von dem Richter bewilligt , wennBediugun.
die Schuld entweder durch ein rechtskräftiges Urtheil oc r durch son der
einen Titel , dem das Gesetz dieselbe Kraft beilegt , anerkannt ^ '» «voll-
vder auf die vorausgegangene Zahlungsaufforderung unwidkr - ziehung»-
sprochcn geblieben ist. befehl».

444 . Die Bewilligung des Vollziehungsbcfehls findet aufdaS
einseitige Ansuchen dcS Gläubigers statt ; der Richter hat jedoch
bei Folge persönlicher Verantwortlichkeit vorher z» prüfen , ob
bie gesetzlichen Bedingungen der Vollziehung vorhanden seien.

445 . Hat in der Sache eine Zahlungsaufforderung stattge-
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funden , so wird der Vollziehnngsbefchl mit den Worten : „die
Voltziehung bewilligt " und unter Beisetzung des Datums in da-
Hauptdoppcl derselben eingetragen ; wird hingegen der Vollzic-
hungSbefehl gestützt auf eine » andern Titel nachgesucht , so ist
derselbe besonders auszufertigen und soll enthalte » ! die Namen
des Gläubigers und des Schuldners ; die Angabe des AkteS,
auf welchen gestützt die Vollziehung bewilligt worden ; den Be¬
trag der Schuldsumme ; die Bezeichnung der allfälligcu Pfänder,
nach 8 - 428 , Zahl 4 ; in dem in § . 4l6 vorgesehenen Falle die
Verzeigung eines Domizils , und endlich das Datum und die
Unterschrift des Gläubigers oder seines Bevollmächtigten.

446 . Bezweckt das Verfahren die Verwirklichung des ding¬
lichen Rechtes auf bereits bestehende Pfänder , so soll der Doll-
ziehungsbefchl überdieß in jedem Falle die Anzeige enthalten,
daß , wenn inner den gesetzlichen Fristen f §§. 447 u . 490 ) weder
ein nachträglicher Widerspruch noch die Bezahlung erfolge , die
Vergantung stattfinden werde.

Aoliindl» 447 . Wenigstens vier Tage vor der Ausführung muß der
«u»» der Voliziehungsbefehl dem Schuldner und dem anfälligen dritten
tzungrbe- Besitzer der Pfandsache durch den Weibel angekündigt werden,

fehl». Diese Ankündigung geschieht , wenn ein besonderer Vollzic-
hungSbefehl ausgefertigt worden , nach Anleitung des § . 430
mittels Zustellung eines Doppels ; Falls aber eine Zahlungs¬
aufforderung vorausgegangen , bloß mündlich , unter Zurücklas-
sung eines Zeugnisses über die stattgcfundene Verrichtung zu
Handen des Schuldners.

448 . Es bleibt dem Schuldner freigestellt , sofort bei der An¬
kündigung des VollriehungsbefchlS dem Weibel Pfänder zu ver-
zcigen ; die Gantzelt hebt jedoch in diesem Falle erst » ach Ver¬
floß der in tz. 447 bestimmten viertägigen Fei - zu taufen an.
Der Weibel hat den Schuldner bei der Mittheilung des Voll¬
ziehungsbefehls auf diese Vorschrift aufmerksam zu machen.

SlachtrSg- 449 . Unter den folgenden Voraussetzungen ist der Schuldner
llcher Wt-berechtigt , auf die Mittheilung des Vollziehungsbcfehls wider
' " ^ " "" . dessen Ausführung nachträglich Einspruch zu erheben:

1) bei einem Vollziehungsbefehl , der sich auf eine unwider¬
sprochen gebliebene Zahlungsaufforderung gründet;
» . wenn ihm die Zahlungsaufforderung nicht persönlich

mitgetheilt worden und er auf Begehren den Eid leistet,
daß dieselbe ihm gar nicht oder erst so spät bekannt ge-



Von der Vollziehung . 825

worden , daß es ihm unmöglich gewesen wäre , die Schuld
nach § . 431 ff. zu bestrcitcn;

u . wenn er durch erhebliche Hindernisse , wie Krankheit,
Militärdienst u . s. w . , abgehalten worden , das Be-
trcibungSverfahre » inner der gesetzlichen Frist zu hemmen;

2) abgesehen von dem Titel , auf welchen der Vollziehungsbe-fehl ertheilt worden:
a . wenn die gesetzlichen Bedingungen der Vollziehung feh¬len , und
>>. wenn er nach Vorschrift des § . 401 darthun kann , daß

die ihm abgelegene Verbindlichkeit seit der Erlassung
dcS Aktes , auf welchen sich der VollziehungSbcfchl
gründet , ganz oder theilweisc dahin gefallen sei , und
der allfällig eingetretenen Verminderung nicht Rechnung
getragen worden.

450 . Der Schuldner , welcher aus einem der oben angegebe -Berfahren
neu Grunde die Ausführung des VoliziehungSbcfehls zu hemmen
beabsichtigt , hat diesfalls das in tz. 402 vorgeschriebene Ver¬
fahren einzuschlagen . Weist der Schuldner das Vorhandensein
eines der oben angeführten Gründe nach , so ist er, in den unter
Zahl 1 angeführten Fällen , unter Suspension der Kosten bis
zum Entscheide in der Hauptsache , wieder in den vorigen Stand
einzusetzen ; in den unter Zahl 2 angeführten Fällen aber soll
der Vollziehungsbefehl kassirt oder im Falle einer bloßen Ueber-
forderung auf die richtig befundene Schuldsumme beschrankt , und,
je nach der Lage der Sache ( § . 49 ) , der Gläubiger in die Kosten
verurthcilt werden.

Wird hingegen die Einwendung des Schuldners ungcgründet
erfunden , so treffen ihn die in § . 408 bestimmten Folgen.

451 . Wenn der" Umstand , der eS dem Schuldner unmöglich vor¬
gemacht hat , die Zahlungsaufforderung rechtzeitig zu widersprechen , «»>">-».
ihn auch verhindert , den nachträgliche » Widerspruch anzubringen,
oder wenn er in einem der unter Zahl 2 des § . 449 angeführ-
ten Fälle , durch einen der unter Zahl 1 angegebenen Gründe
an seiner Nechtsbesoraung verhindert wurde , so ist dieses seinem
Rechte unschädlich . 3n diesem Falle hat der Schuldner inner
der Frist von 4 Tagen , von dem Tage an zu zählen , an welchem
er von der Betreibung rechtliche Kenntniß erhalten oder an welchem
das Hinderniß weggefallen , das in §. 450 vorgeschriebene Ver¬
fahren einzuleiten , und es kommen überhaupt für die Erledigung
der Sache die Bestimmungen der angeführten Paragraphen zur
Anwendung . ^
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452 . Ist Jemand auf dem Ediktalwege betrieben worden

( § . 4l3 , 2 - Satzj . so könimt ihm die Geltcndmachung der in

den K§. 519 nnd 450 vorgesehenen Neckte , so weit cS der der-

malige Zustand der Sacke erlaubt , während Jahresfrist , oo » der

Bekanntmachung der ersten BctrribungSvorkehr durch daS amt¬

liche Blatt an gerechnet , zu.

453 . Im Uebügcn kau» die Fortsetzung der Betreibung von

dem Schuldner , nach stattgcsundcner recktSverbindlicher Ankün¬

digung des VollzichungSbefehlS , nur in dem Falle gehindert
werden , wenn er sofort durch Urkunden dcu Beweis leistet , daß

er seirher die Schuld bezahlt oder daß der Gläubiger ihm die

Verbindlichkeit erlaffrn oder eine weitere Zahlungsfrist gestattet

habe . Nücksichtlich des dahcrigen Verfahrens kommen die Vor¬

schriften der KK. 407 und 408 zur Anwendung.

Zweite Abtheilung.
Von der Pfändung.

Allge- 454 . Erfolgt während der in 8. 447 bestimmten Frist weder

" ^ " ' ^ ' ' eiu nachträglicher Widerspruch , noch die Bezahlung der Schuld,

gen. 'so ist der Gläubiger berechtigt , dem Schuldner durch den Weidet
Bezahlung oder Pfänder abfordern z» lassen . Dem Schuldner

soll hierbei der VollztehungSbefchl vorgewiesen werden.
Hat der Weidet mehrere Vollziehungsbcschle von einem oder

mehreren Gläubigern wider denselben Schuldner in Handen , so

soll er die Pfändung für Alle gemeinschaftlich in einem  Ver¬

fahren vornehmen.
Der Gläubiger ist befugt , der Pfändung beizuwohnen oder sich

bei derselben vertrete » zu lassen ; der Pevolliitächtigtc kann jedoch

nicht zur Bciwohnung gezwungen werden.

Ausnahme 455 . Besteht für die betreffende Forderung bereits in Hinsicht

auf bestimmte Gegenstände ein Pfandrecht , dessen Gcltendinachuiig
durch daS VollzichungSverfahrcn bezweckt wird , so findet die in

den obigen Paragraphen vorgeschriebene Abforderung von Pfän¬

dern nicht statt , sondern cS vertritt die Ankündigung des Voll-

ziehungSbefchls nach Inhalt der 8§- 445 und 446 die Stelle

einer förmlichen Pfändung.
Ist die Pfandsache nicht bereits geschätzt , so hat jedoch der

Weibel , wrnn eS Fahrhabc betrifft , vor Ausschreibung der Ver-

fteigerung für deren Schätzung zu sorgen , bei Liegenschaften aber

auf dem VollziehungSbcfehle die Schätzung des Steuerkatasters
anzumerken.
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456. Der Schuldner ist verpflichtet, dem Wcibel auf De-Derofl'ch.gehren Zimmer und Behältnisse zu offnen , und ihm allfälligaußer dem Hanse befindliches Eigenthum zu vorzeigen . Schuld.457. Die Beurtheilung der Zulänglichkcit von Pfändern , die «"U 'h.der Schuldner etwa freiwillig anbietet , kommt dem Gläubiger rung »eroder seinem Bevollmächtigten und . falls der Erstere bei der Pfän -Plin »u«g.düng nicht vertreten ist , dem Wcibel zu . Werden die angebo-tcncn Pfänder nicht annehmbar gesunden , oder bezeichnet derSchuldner selbst keine solchen , so hat der Weibel zunächst solcheSachen aufzuschreiben , aus denen fleh, „ ach seinem Dafürhalten,der Gläubiger am sichersten bezahlt machen kann . Der Weibelhat jedoch nicht mehr Pfänder zu nehme » , als voraussichtlich zurBefriedigung des Gläubigers nöthig ist, und es dürfen auch dieGegenstände , deren der Gepfändete zur Betreibung seines Be¬rufes oder seiner Haus - und Giiterwirthschaft bedarf , erst danngenommen werden , wenn andere pfändbare Sachen nicht vor¬handen sind.
458. Befinden sich die gepfändete» Gegenstände außer demAmtSkrrise des mit derPiändung betrauten Wcibcls , so soll dieserdie Beschreibung und Wuidigung derselben , so wie die Anord¬nung der gesetzlichen LichernngSmaßrcgeln ( § . 477 ff. ) , vonAnuswegcn durch Bermittlung des zuständige » WeibclS vorneh¬men lasten.
456 . Finden sich keine oder nicht so viele Pfänder vor , alszur Deckung der Forderung nöthig erscheint , so soll der Weibeldieses bemerken und in dem letztem Falle iiberdieß bescheinigen,daß alles Pfändbare ausgeschrieben worden und nicht ein MehrereSvorhanden sei.
460. Wenn ein Gläubiger vermuthet, der Schuldner habe Mani-VcrmögcnSgegenstände bei Leite geschafft oder dem Weibel ver-heimllcht , so kann er ihn sowohl , als die Personen , welche ihmdabei bchulsiich gewesen , hierüber zur Manifestation anhalten.Die Kosten des Manifestationsversahren werden , falls das¬selbe zu einem günstigen Resultate führt , zu den BetreibungS-kostcn des betreffenden Gläubigers geschlagen ; im entgegenge¬setzten Falle aber ist der Gläubiger gegen den Schuldner iu dieKosten zu verurtheilen . Der Schuldner darf sich jedoch bei derManifestationSvcrhandlung keines AnwalteS bedienen.461. Wird die Oeffnung der Gemächer und Behältnisse ver- Wel,«-weigert . so ist das Psändungspersonal berechtigt , dieselben unterZuziehung eines Gemeivdebeamten offnen zu lassen . »« «.
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Wird der Pfändung thätlicher Widerstand entgegengesetzt , so
hat der Weibel . wenn er es nöthig erachtet , einen einstweiligen
Hüter zu bestellen , um die BeijeitSschaffung der Sachen des
Schuldners zu verhindern , und dein Einwohnet gemeindrathS-
Präsidenten des Ortes oder dem NegicrungSstatthalter sofort von
dem Vorfalle Anzeige zu machen.

Der hierum angegangene Beamte hat dem Weibel auf die
Vorlage der die Pfändung rechtfertigenden Aktenstücke sofort die
nöthige polizeiliche Hülfe zu bewilligen ; der Schuldner aber soll
wegen seines Widerstandes dem Sirasrichter überwiese » werden.

Mwesen- 462 . Ist der Schuldner abwesend , so wird die Pfändung im
d' " ' Beisein des Ehegatten oder der Hausgenossen desselben vorge¬

nommen . Ist die Wohnung verschlossen und findet sich Niemand
für den Schuldner , der zur Ocffnung bereit ist , so soll ein Gc«
meindebeamtcr herbeigerufen und die Gemächer und Behältnisse
in dessen Gegenwart geöffnet werden.

Derjktch- s6lj . Der Weibel hat über die ganze Verhandlung ein Ver-
uu-w und bal abzufassen , welches , außer den besonders vorgeschriebenen

der gt - 3ormatltäten , in jedem Falle enthalten soll : die Beschreibung
»fäodetender gepfändeten Gegenstände ; den Namen des Hüters , wen»

Togen - ein solcher bestellt worden ; daS Datum , und die Unterschriften
pxz Wcibels , des Hüters und der bei der Pfändung zugegen
gewesenen Personen . Bei der Beschreibung gepfändeter Fahr-
babc hat der Weibel auch den Werth , den er icdem Gegenstände
beilegt , anzugeben ; bei Liegenschaften aber die Schätzung des
Stcuerkatafiers beizufügen.

Auf Verlangen des Schuldner » soll ihm von dem Pfändungs-
vcrbal eine Abschrift zugefertigt werden.

46l . Erfordert die Schätzung der gepfändete » Gegenstände
besondere Kunst « und Fachkenntniffe , so soll der Weibel hierfür
eine » Sachverständigen beizichen.

») Waaren 465 . Gepfändete Waaren sollen , je nach ihrer Beschaffenheit,
abgewogen , gemessen oder geeicht werden.

DaS Gold - oder Silberwerk wird nach der Zahl der Stücke
und nach seinem Gehalte verzeichnet und abgewogen.

Hat sich baares Geld vorgefunden , so ist dasselbe nach der
Art und Menge der vorhandenen Münzsortcn zu verzeichnen,

d) Liegen- ä66 . Die Liegenschaften find , unter Hinweisung aus den
schaste». Kataster , nach ihrer Benennung , der Art der Bewirthschaftung,

dem Flächenhalte und den Begrenzungen zu beschreiben . Auch
ist der Schuldner zur Angabe seines Eigenthumstitels und zur
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Auslieferung allfälliger hierauf bezüglicher Urkunden aufzufor¬dern . In dem Pfändungsverbal soll bescheinigt werden , daßdiese Aufforderung stattgefunden habe.
467 . Die Pfändung von Forderungen oder von Fahrhabe , °) ll«r-die lüntcr einem Dritten liegt , geschieht , indem sowohl dem Gc-pfändeten, ^ als dem dritten Schuldner oder Inhaber der gc - Sache«,pfändeten Sachen von der Pfändung Kenntniß gegeben wird . d»Die Anzeige findet in der Form einer schriztlrchcn Wissen , ^ üe!"lafsung statt . Dem Gepfändeten wird jedoch keine nochmalige DrittenMittheilung gemacht , wenn er die betreffenden Gegenstände frei - liegen,willig als Pfand gegeben oder bei der Pfändung zugegen war.Durch die Mittheilung wird das Recht des dritten Schuldnersoder Inhabers eingestellt , an den Gepfändeten gültig Bezahlungleisten oder die hinter ihm liegenden Sachen , ohne Einwilligungdes Gläubigers , an denselben ausliefern zu können.
468 . Bei der Ankündigung der Pfändung an den Gepfän¬deten hat der Weibel diesen gleichzeitig aufzufordern , den Betragder gepfändeten Forderung oder die Art und Menge der hinterdem Dritten liegenden Gegenstände anzugeben.
469 . Desgleichen hat der Weibel auch den dritten Schuldnerober Inhaber bei der Mittheilung der an denselben gerichtetenWisscnlaffung aufzufordern , ihm den Betrag der Forderung an¬zugeben oder die dem Gepfändeten zustehenden Gegenstände zu»erzeigen.
Der Weibel soll die Erklärung des DrittmanncS in seinZeugniß aufnehmt » und , falls es sich um die Pfändung vonFahrhabe handelt und der Dritte zu deren Aushändigung erbötigist , dieselbe nach gescßlicher Vorschrift verzeichnen und scheißen.

470 . Sind Gegenstände gepfändet worden , aufweichen be- einreiserrits erworbene Pfandrechte haften , so sollen diese in dem Pfän -«»" Dritt.dungSvcrbale angezeigt und bei Berechnung der Zulänglichkeitder Pfänder ( tz. 457 ) in Anschlag gebracht werden . Ebenso mußin demselben von allfälligen anderweitigen RechtsansprüchenDritter Meldung gethan werden , wie z. B . namentlich , wennvorgegeben wird , die mit Beschlag belegten Sachen seien nichtEigenthum des Gepfändeten.
Der Weibel hat von AmteSwegen darauf zu achten , daß diesenVorschriften Folge geleistet werde.
471 . Von der Pfändung sind die nachbeschriebenen Gegen - stM/dlestände ausgenommen ! v°» der1) die öffentlichen Sachen , und Gegenstände , die für kirchliche^ ,"-̂ ,"̂oder Schulzwrrke bestimmt sind ; gn».
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2) die zur ordentlichen Bekleidung erforderlichen Kleider und
die nöthigen Betten der Gepfändeten und ihrer bei ihnen
wohnenden Kinder;

3 ) die Gebeth Schul - und Kirchenbücher der Gepfändeten
und ihrer Kinder;

4) die zur Ausrüstung militärpflichtiger Personen gehörenden
Sachen;

5) die Bücher , die der Gepfändete für die Ausübung seines
Berufes nöthig hat , bis zu dem Werthe von fünfzig Franken,
nach seiner Auswahl;

6 ) die Maschinen und Instrumente , welcher der Gepfändete
zum Unterrichte in Künsten und Wissenschaften oder zu
ihrer Ausübung bedarf , bis zu dem Betrage einer gleichen
Summe und nach feinet eigenen Wahl;

7 ) die zu der persönlichen Beschäftigung eines Handwerkers
erforderlichen Werkzeuge , nach der Bestimmung von Zahl 5;

8 ) die zur Nahrung des Gepfändeten und seiner Familie
nöthigen gewöhnliche » Lebensrnittel auf die Dauer eines
MonatS;

9 ) daS nöthige Koch- und Tischgeschirr;
10) zwei Ziege » , mit Stroh und Fütterung zur Besorgung

und zum Unterhalte dieser Thiere auf einen Monat oder,
Falls der Schuldner keine Ziegen , wohl aber eine oder
mehrere Kühe besitzt und diese versteigert werden , ein Betrag
von fünfzig Schweizerfranken von dpi» dahcrigen Erlöse.

Der Gepfändete darf jedoch nur von einer der unter den
Zahlen 5 , 1i , 7 und 10 enthaltenen AuSnahmSbcstimniunge»
Gebrauch machen , wenn er auch in Rücksicht auf seine UcrufS-
verhältnisse und den Bestand seines Vermögens mehrere der
aufgezählten Ausnahmen für sich anrufen könnte.

Ausnahmsweise ist jedoch der Vermicthcr einer Wohnung zur
Beschlagnahme der unter den Zahlen 5 , 6 , 7 , 9 und 10 be¬
zeichneten Gegenstände , nach Mitgäbe der §§. 613 ff. , berechtigt.

Pf - oduag 472 . Ferner sind ordentlicher Weise der Pfändung ' nicht un-
m." ,» " ' terworfcn:
Peng ».' 1) gerichtlich zuerkannte AlimentationSgelder ; ^
»en,e . 2 ) Geldsummen und Gegenstände , die durch Schenkung oder

letzte WillenSverordnung als frei von jeder Beschlagnahme
erklärt worden , sofern der Schuldner nicht der vermuthliche
Erbe des SchcnkerS oder Testirers war;

3 ) die Geldsummen und Pensionen , welche dem Schuldner von
dritten Personen zu seinem und seiner Familie Unterhalt
zugesichert worden , unter der letztangehängten Einschrän-
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kung und abgesehen davon , ob der Schenkungsakt oder dasTestament sie als frei von der Pfändung erklärt oder nicht;4) die Entschädigungen , welche dem Schuldner aus Grund
erlittener Körperverletzungen zugesichert worden.

Die in diesem Artikel bezeichneten Vermögensrechte könnenjedoch immerhin gepfändet werden , für Forderungen wegenschuldiger Verpflegung oder gelieferter Lebensmittel , so wie für
Schulden , welche erst seit der Zusichcrung oder dem Anfalle desbefreite » Gegenstandes entstanden sind.

473 . Die von der Eidgenossenschaft oder von dem KantonPenfione ».
ausgefegten Pensionen für Invaliden können bloß gepfändetwerden : zu einem Fünftel , wenn die jährliche Pension sich nichtüber siebenhundert Franken belauft ; zu einem Viertel bis aus
eintausend fünfhundert Franken , und zu einem Drittel bei höher»Pensionen ; alles bis zur völligen Tilgung der Schuld.

Die Pfändung eines solchen FordcrungSrcchtcS hat die Wir¬kung , daß der gepfändete Theil der Pension dem Gläubiger je-
weilen , so wie derselbe verfallen ist , bis zur Tilgung seiner
Ansprache , ausbezahlt wird ; die Versteigerung der Forderungist hingegen nicht zulässig.

474 . Liegenschaften , die bereits in einem Psandvcrbande be. Aerbotder
griffen sind , dürfen , so lange sie sich in dem Besitz desselben Ei - ,u»,be-glNthiimcrS befinden , ohne Einwilligung des betreffenden Pfand - reit « de-gläubigcrS , bei Folge der Nichtigkeit , nicht stückweise auf die bebenderGant gebracht werden ; den Fall ausgenommen , wo es sich umdie Geltcndmachung eines ältern auf einem Theile derselben
haftenden Pfandrechtes handelt.

475 . Endlich dürfen Sachen , die nach der Bestimmung dcsJugehSr-
Gesetzes als Zugehörde » unbeweglicher Güter in Betracht kom- Immer ",men , nicht von diesen getrennt gepfändet werden . '

Ausnahmsweise ist dir Pfändung der hängenden Früchte eines
Grundstückes zugelassen ; jedoch nicht früher als in den letztensechs Wochen vor der gewöhnlichen Zeit ihrer Reife . Uebcrdicßbleiben hierbei , so lange die Früchte von dem Grundstücke nichtgetrennt sind , die Rechte der Pfandgläubiger und vorkommendenFalls des Verpächters vorbehalten.

476 . Glaubt der Schuldner , eS sei bei Ausführung derBerfahren
Pfändung den obigen AuSnahmsbestimmungen ( §K. 457 , 47l^—475 ) zuwider gehandelt worden , so kann er innerhalb der über die
Nothfrift von 8 Tagen , von dem Datum der Pfändung an zu «u »deh-zählen , seine dießfällige Beschwerde bei dem zuständigen Richter """ b
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Pfand - ( Z . D5 ) anbringen , welcher nach amtlicher Untersuchung der
nähme. Sache nnd anfälligen Einvernahmen des Gläubigers oder seines

Bevollmächtigten über die Ziilässigkcit der Pfändung , so wie
über die Frage , wer die dahcrtgen Kosten zu tragen habe , end¬
lich entscheidet.

Eiche- 477 . Bei der Pfändung von Fährhabe können die gepfändc-
'm -V-' ^ n Gegenstände , je nach den Umständen , mit oder ohne Be-
regein. stellung eines Hüters , in dem Besitze des Schuldners gelassen
». dei oder hinter einen Dritten in Verwahrung gelegt ( seaucstrirt)

«<ch'haie.Y„ ^ it.
Die Hinterlegung bei einem Dritten darf jedoch nicht statt¬

finden , sobald der Schuldner einen Hüter bestellt , der , nach der
Ansicht des Weibels , die erforderliche Sicherheit darbietet nnd
sich verpflichtet , dafür gut zu stehen , daß die gepfändeten Ge¬
genstände nicht bei Seite geschafft oder veräußert werden . Macht
der Gepfändete von diesem Neckt keinen Gebrauch , so kann der
Wcibel von sich aus einen Hüter bestelle », oder , wenn dieses
nicht sachgemäß erscheint und der Gegenstand der Art ist , daß
er sich leicht an einen andern Ort bringen läßt , die gepfändeten
Sachen hinter sich nehmen oder hinter eine » Drittmann in Ver¬
wahrung legen lassen.

In dem Pfändnngsvcrbale soll stets angemerkt werden , welche
Sicherungsmaßregeln stattgefunden haben . Ist ein Hüter be-
stellt worden , so hat der Bleibe ! diesem eine Abschrift des Pfän-
dungsverbalcs zuzustellen.

b. wem, 478 . Hat sich bei der Pfändung baares Geld vorgefunden , so
Si,b „ " soll dasselbe dem Gläubiger , so weit zur Bezahlung seiner For-
, «ug gc. derung und Folgen nöthig , ausgeliefert werden . Ist Gold - oder
pfSndet Silberzeug gepfändet worden , so soll dasselbe stets von dem
worden. Weibe ! in Verwahrung genommen oder an einem sichern Orte

hinterlegt werden.
- . bet 470 . Die Pfändung unbeweglicher Güter wird auf dem Grund«

echA "„". buchbüreau des Bezirkes , in welchem die Pfandgegenstände lie«
' gen , in einer hierzu bestimmten Kontrolle angemerkt.

Der Bleibet ist zu diesem Ende verpflichtet , dem Grundbuch-
führer inner acht Tagen , von dem Datum der Pfändung an zu
zählen , eine Abschrift des PfändungSverbalS zuzustellen oder zu
übersenden . Der Grundbuchführer hat die erhaltenen Abschriften
zu sammeln und den Empfang und die Kontrollirung auf dem
Original zu bescheinigen.

Allfällige nachgehende Pfändungen sind ebenfalls in der Kon-
trolle des Grundbuchbüreaus anzumerken.
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Werden Pfandrechte geltend gemacht , welche bereits in den
Grundbüchern eingetragen sind , so soll jedoch die Mittheilung
der Pfändung an den Grundbuchführcr und die oben vorgc«
schriebe »? Anmerkung unterbleiben.

460 . Die Anmerkung einer Pfändung von Liegenschaften er-
lischt , wenn nicht inner der Frist von zwei Jahren , von dem
Datum der Pfändung an zu zählen , die Nerganlung stattfindet(8 . 425 ) .

Außerdem ist der Schuldner berechtigt , auf die Vorweisung
der BetreibungSaktcn und einer Erklärung des Gläubigers über
die Bezahlung der Schuld oder die Entlastung der Pfänder,
jederzeit die AuSlöschung der Anmerkung zu verlangen.

Der Grundbuchführcr hat bei der Nachschlagung der Grund-
bücher in Beziehung auf VcräuherungS - oder Verpfändungsver¬
träge u . d. gl . , auch die Pfändungskontrolle auf zwei Jahre,
von dem Datum des VertragsschlusscS zurück zu zählen , zu
durchgehen , und allfällige in derselben vorkommende Aufhaltun¬
gen in sein Zeugniß aufzunehmen.

48l . Es ist untersagt , den Gläubiger , auf dessen BcgehrcnB -Mung
die Pfänduug erfolgt , seinen Ehegatten oder seine Verwandten d" Hu-
und Verschwägerten in den durch die §§ . 220 Zahl 3 und 222 "
Zahl 1 bezeichneten Graden als Hüter oder Aufbcwahrer zu
bestellen.

Dagegen könne » die Verwandten und Verschwägerten deS
Gepfändeten » nd , mit Einwilligung des Gläubigers , auch der
Gepfändete selbst als Hüter ernannt werde » .

462 . Der mit der Bewachung oder Hütung beauftragte Dritje Pflichten
hat die ihm zur Beaufsichtigung oder Bewachung nbcrgebencn Hz." ,
Gegenstände bis zum rLteigerungstagc , und , wenn Liegenschaften ^
gepfändet worden , bis zum Ablaufe der für die Eingabe von
Nachgcbotcn bestimmten Frist oder , vorkommenden Falls , bis
zur Nachsteigen », « z„ verwalten , wenn nöthig , unter Mitwir¬
kung des Weibels , für den Anbau der Grundstücke , und , falls
die Fruchte mitgepfandet worden , für die Einsammlnng dieser
letzter, , zu sorgen , und überhaupt Alles zu thun , waS z» der
Erhaltung und ordentlichen Benutzung der betreffenden Gegen¬
stände erforderlich erscheint.

463 . Der Hüter darf sich jedoch weder der gepfändeten Sachen
selbst bedienen noch dieselben vcrmicthen oder anstechen ; bei
Folge deS Schadensersatzes und des Verlustes seiner Hütungs-
gebuhrcn . Auch ist er in jedem Falle gehalten , den Nutzen,
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den die gepfändete » Sachen in der Zeit , während welcher sie
unter seiner Aufsicht gestanden , abgeworfen haben , dem Weibel
abzuliefern.

Die Kosten für die Besorgung der Pfaubsache sind von dem
Gläubiger vorzuschießen ; dieser ist aber berechtigt , sich für die¬
selben vor alle » andern Ansprachen au - dem Erlöse bezahlt zu
machen.

481 . Die während der Verwahrung oder Bewachung der ge¬
pfändeten Gegenstände nöthigen Arbeiten , Einiammlung von
Früchten u . s. w. , sind dem Gepfändeten zu übertragen , wenn
sich derselbe hierzu bereit zeigt ; der Weibel hat jcoch stets für
die gehörige Verwahrung der etwa eingesammelten Früchte zu
sorgen . Lehnt der Gepfändete die Verrichtung der Arbeit ab,
so hat der Weibel den Hüter oder einen beliebigen Dritten
mit derselben zu beauftragen.

485 . Der Hüter oder Aufbewahrer ist den Bctheiligten für
jeden Schaden verantwortlich , der ihnen durch seine Gefährde
oder Nachlässigkeit erwächst . Läßt sich derselbe eine strafbare
Handlung zu Schulden kommen , so bleiben übcrdicß die Be¬
stimmungen des Strafgesetzbuches vorbehalten.

Strafte-
stimmun- 486 . Widersetzlichkeiten gegen die Einsetzung des Hüters oder

Hg"d„ . Aufbewahrcrs oder gegen die Ausübung ihrer Obliegenheiten
Keuchtet»werden gleich bestraft , wie die Verhinderung der Pfändung.
gegen den
<» « 487 . Wer sein pfändbare - Vermögen verheimlicht , wissentlich
schaffuna, stsemdeS Eigenthum als Pfand «erzeigt , gepfändete Gegenstände
B-rpfLn-' oei Seite schafft oder unbefugt zum Nachtheil der Gläubiger
düng »c. veräußert oder verpfändet , oder wissentlich zu ihrer Beiseilschaf¬

fung , Veräußerung oder Verpfändung Hand bietet , wird nach
Inhalt der einschlagenden Strafgesetze bestraft und überdicß zum
Schadensersätze gegen die Gläubiger verurtheilt ; den Fall aus¬
genommen , wo ein Manifestation - verfahren stattgefunden und
der Schuldner hier sein Vermögen wieder »erzeigt hat.

Auch ist jede Veräußerung , Verpfändung oder Verpachtung
nach stattgefundener Sequestration , Bestellung eine - Hüter-
oder Eintragung der Pstindung auf dem Hppothckcnbüreau
(Ktz. 477 —476 ) den Rechten der Gläubiger unnachtheilig ; die
Falle ausgenommen , wo gepfändete Fahrbabc ohne» Eiutprache
dieser letztcrn an einer durch da - amtliche Blatt bekannten öffent¬
lichen Steigerung oder auf öffentlichem Markte veräußert und
wirklich übergeben worden ist. In den angeführten Au - nahmS«
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fallen findet jedoch die in dem ersten Sahe ausgesprochene
Strasdrohung und Verpflichtung zum Schadenersätze gegen den
Gepfändeten und dessen anfälligen Mitschuldigen nichts desto
weniger ihre Anwendung.

488 . Findet der mit der Pfändung beauftragte Wcibel , baßDerfahren
die Vermögens »,asse des Schuldners bereits von Seite eines
andern Gläubigers gepfändet worden , so hat er die nachgehende Exeiu-
Pfändung auf dcinselben anzumerken , dem Schuldner hieran An - klonen,
zeige zu mache» und dem Gläubiger eine Abschrift tcS Bcr-
zcichnisseS der gepfändete » Gegenstände , unter Anzeige der vor¬
hergehenden Pfändnngcn , zuzufertigen . Der Wcibel soll iibcr-
dicß daS frühere PsändungSvcrbal mit dem Bestände des Ver¬
mögens des Schuldners vergleichen und die nachgehende Pfän¬
dung auch auf die » och etwa verschont gebliebene » Gegenstände
ausdehnen.

489 . Die Anmerkung einer nachgehenden Pfändung hat in
dem KantonStheile , welcher unter der französischen Äivilgcsetzge«
buug steht , die Wirkung , daß der Werth der gepfändeten Ge¬
genstände den Gläubigern , welche die frühere Pfändung ver¬
anlaßt haben , nicht ausgeliefert werden darf , bevor die Ver-
theilung des TrlöscS nach Vorschrift der vierten Abtheilung
dieses Abschnittes festgestellt ist ; in dem alten KantonStbeil
hingegen giebt die nachgehende Pfändung dem Gläubiger bloß
ein Recht aus den sich bei der Bergamung etwa erzeigenden
Mehrwerth.

Dritte Abtheilung.
Bo» der Bergantung.

490 . Wenn innerhalb der Frist von vierzehn Tagen bei Fahr-
babe oder hängenden Früchten und von drei Monaten bei Lle-
genschaftcn die betreibende » Gläubiger für ihre Forderungen nicht
befriedigt werden , so können sie die Vergantung der Pfänderveranstalten.

Die Frist hebt bei Pfändern , die auf dem Wege der Betrei¬
bung erworben worden , mit dem Tage der stattgesimdrnen Pfän-
düng , bei der Geltendinachung bereits bestehender Pfandrechte
t §. 446 ) aber vier Tage nach Ankündigung des VollziehungS-
befchls zu laufen an ( Bergt , jedoch tz. 44g ) .

491 . Werden Liegenschaften und Fahrhabe gleichzeitig ge¬
pfändet , so kann die Versteigerung erst nach Ablauf der ordent-
liehen Gantfrist von drei Monaten stattfinden.

Trift.
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492 . Sind Sachen gepfändet worden , die am wachsenden
Schaden liegen , so können dieselbe » , wenn ihre Aufbewahrung

.unverhältnißmäßige Kosten veranlassen wurde , mit Bewilligung
des Richters in einer kürzern Frist versteigert werden : der Bcr-
steigcrung muß jedoch immer eine Publikation vorausgehen.

' 493 . Die Vergantung kann von jedem Gläubiger veranstal¬
tet werden , der in Rücksicht aus die betreffenden Gegenstände eine
Pfändung veranlaßt hat und in Folge Ablaufs der geschlichen
Fristen zur Ausschreibung der Steigerung berechtigt ist. Der
Richter soll jedoch von Amtes wegen darauf achten , daß die
Gantsteigcrung nicht von mehrere » Seiten gleichzeitig rücisichtlich
der nämlichen Gegenstände ausgeschrieben werde.

494 . Die Versteigerung von Fahrhabc soll , wenigstens acht
Tage vor ihrem Stattfinden , öffentlich bekannt gemacht werden.

.llebcrstcigt ihr Gesammtschahungswertb den Betrag von zwei¬
hundert Franken , so geschieht die Veröffentlichung durch einma¬
liges Einrücke » in das Amtsblatt und Beriefen in der Äirchgc«
meinde , in weicher die Steigerung stattfinden soll ; wenn hin¬
gegen der Werth weniger beträgt , bloß durch Verlesen . An den
Orten , wo das Verlesen nicht üblich ist , soll diese Art der Be¬
kanntmachung durch öffentlichen Anschlag oder Einrückung in ein
Lokalblatt ersetzt werden.

495 . Die Versteigerung von Liegenschaften wird durch ein¬
maliges Einrücken in das Amtsblatt und durch Verlesen oder
Anschlag , c. in der Kirchgemcinde , in welcher die zu versteigern¬
den Gegenstände gelegen sind , bekannt gemacht . Die Bekannt¬
machung durch das Amtsblatt darf nicht weniger als acht und
nicht mehr als zwanzig Tage vor der Versteigerung stattfinden.

Auch soll der Gläubiger den Gepfändeten , wenigstens acht
Tage vor der Abhaltung der Versteigerung , von deren Anord¬
nung durch den Weidet benachrichtigen lassen.

496 . Ist an dem Orte , wo die Steigerung stattfinde » soll,
eine besondere Publikationsart üblich , wie durch Ausrufen u . s. w -,
so kann diese überdicß hinzugefügt werden.

497 . Wenn die zu versteigernde Sache von besonderer Wich¬
tigkeit ist , so kann die SteigcrungSpublikatio » , mich dem Er¬
messen dcS Richters , übeidicß auch in eine oder mehrere Zei¬
tungen eingerückt werde » .

r 498 . Die Publikation soll enthalten:
1) die Namen und die nähere Bezeichnung des Gläubigers

und des Gepfändeten;
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2 ) die Angabe der Forderung;
3 ) die summarische Bezeichnung und die Angabe dcS Gesammt-

schatzungSwcrthcS der zu versteigernden Gegenstände , und4) die Angabe des OrtcS und der Zeit der Steigerung , so¬wie den Namen des mit der " Steigerung beauftragtenWeibels.
499 . Der Gläubiger hat , unter Mitwirkung des mit der Lei¬tung der Steigerung beauftragten Beamten ( tz. 517 ) , Zeit undOrt der Bersteigerung zn bestimmen ; es sollen jedoch hierbei dieInteressen des Schuldners möglichst derüiksichtigt werden.Bei Beweglichkeiten sind Zeit und Ort nach Mitgäbe derjeweiligen Verhältnisse , mit Rücksicht auf die Erleichterung desEinfindens der Kanter zu bestimmen ; werden ; . B . an dem OrteWochenmärktc gehalten , so sollen vorzüglich die Markttage hiezubenutzt werden , « ollen mehrere geringfügigere Versteigerungenvon Effekten an einem Orte veranstaltet werden , so sind dieselbe » ,sofer » möglich , zu gleicher Zeit abzuhalten.
503 . Wenn ein Dritter ein EigentbumSrecht auf die gepfä'n - Blndit ».deten Gegenstände oder auf einen Theil derselben behauptet , so " «».kann er sich der Pfändung und der allfälligen Versteigerungwidersetzen und sei» Eigenthum vindizire » . Die Vindikationmuß vor der Abhaltung der « trigerung , ohne vorherigen AuS-söhuungsversuch , durch eine Ladung vor den zuständigen Richter(K. 405 ) erhoben werden , welche die summarische Angabe derKlaggründe und Beweismittel , sowie das Klagbcgehren des Ver¬laders enthalten und sowohl dem Gläubiger , durch den die Pfän¬dung bewirkt worden , als dem Gepfändeten mitgetheilt werdensoll.
I » appellabeln Fällen sind bei der Verrichtung der Ladungdes Vindikantcn die in K. 136 bestimmten Fristen einzuhalten.
501 . Die Unterlassung dcS dritten EigrnthümcrS , wider die

Versteigerung Einspruch zu erheben , wird als ein Verzicht aufsein dingliches Recht auf die gepfändete Sache ausgelegt ; erkann sich jedoch , unter den Voraussetzungen und nach den Be-stinnnungcn deS 8- 526 , inner Jahresfrist , von dem Datum der
Endsteigerung an zu zählen , bezüglich der Folgen seiner Säum-niß , so weit er die wirkliche Lage der Sache erlaubt , wieder inden vorigen Zustand einsetzen lassen , und in jedem Falle bleibtihm das Recht auf Schadenersatz , im Falle einer Gefährde desSchuldners oder eines andern Bctheiligten , vorbehalten.

502 . Durch die Thatsache der Erhebung der Vindikation Nachwirkung.Vorschrift des vorhergehenden Paragraphen wird die Versteige-
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rung , soweit cS die von dem Vindikanten angesprochenen Gegen¬
stände betrifft , eingestellt ; unterliegt jedoch derselbe in dem Nechis-
streite , so ist er in die dadurch veranlaßten .üoste » und zum Er¬
säße des allsällig weiter einstehenden L -chadenS zu verurthcilen.

5l>3 . Bezicht sich die Vindikation aus einen beweglichen Ge¬
genstand , der früher Eigenthum des Schuldners war , so bat der
Einsprechcr »awzuweiscn , daß daS dingliche Recht aus denselben
durch die Ilcbergabc der Sache vor der Pfändung auf ihn über¬
kragen worden sei ; die bloße Eigcuthumsnbcitragnng durch die
Erklärung des BeräußercrS , den Gegenstand künftig im Namen
des Erwerbcrs inno haben zu wollen , ist hingegen nicht zu bc-
rücksichtigc» .

Auch bleibt cS den Bcihciligten in jedem Falle unbenommen,
den Vertrag als nichtig anzufechten , wenn es sich aus den Um¬
ständen crgiebt , daß derselbe geschlossen wurde , um die Gläu¬
biger zu benachthciligen.

Bei - IM . Ueber die Begründrtheit der Bindikation urtheilt der
fahre». Riebter nach einer mündlichen Parteivcrhandlung ( <G . -illst und

-illlZ , unter Vorbehalt der WcitcrSzlchuitg in bei , Fällen , welche
sieh in Rücksicht aus den Werth oder die Natur deS vindizirtcn
Gegenstandes zur Appellation eignen.

sillö. Deni Schuldner sonncn aus Grund einer solchen Zwi-
schcnverhandlung nur insofern Koste» in Rechnung gebracht wer¬
den , als die Vindikalion unbestritten geblieben ist und er anzu-
zeigen unterlassen hat , daß die vinbizirtc Sache das Eigenthum
rineS Dritten sei , oder als er in dem Streite selbst als Partei
ausgetreten und »nterlczcn ist.

Rechte der lulü . Wegen Privilegien oder Pfandrechten , die eine »! Dritten
Giä «d!- uns die gepfändeten Sachen zustehen , ist dieser nicht befugt , die

i " - Versteigerung zu hemmen , den im K. 474 vorgesehenen Fall der
Zerstückelung der Pfänder ausgenommen.

5l>7 . Die Rechte der Gläubiger , welche auf die z» verstei-
geuidcn Gegenstände ein Pfandrecht besitzen, oder dieselben selbst
auf dem Wege der Betreibung haben pfänden lassen , bleiben
jedoch vorbehalten , und cS sollen dieselben stct'S in ihrem Range
auf den Erlös angewiesen werden.

Neberdicß bleibt für den KantonStheil , welcher unter der fran¬
zösischen Gesetzgebung steht, in Aufrechthaltung der Art . 2M3 ff.
des ooilo clvil , den sämmtlichen Gläubigern deS Gepfändeten
daS Recht gewahrt , gleich dem betreibenden Gläubiger , nach
Inhalt der §§ . 4ll8 — 4l <> aus den ErlvS der versteigerten Ge-
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ge»stände Anspruch zu machen und dessen Veriheilung noch dergesetzlichen Rnngordnung zu verlangen.

508 . Die Ansprecher , welche außer dem betreibenden Gläu¬biger nach 2 » tzali des zweiten Satzes des vorhergehende » Pa-ragravhen auf deu Erlös der gepfändeten Gegenstände Ansprucherheben wollen , haben ihre Forderungen längstens bei dem Stei-grrungSteuninc nach Inhalt der folgenden Bestimmungen demmit der Steigerung betraute » Weihet einzureichen . 'Von der Eingabe sind jedoch befreit:
1) die Lehen - , Zins - und Zehntloskaussumme » ;2) die bereits bestehenden , in den Grundbüchern eingetragenenPfandrechte , und
3) die Forderungen , siir welche die betreffenden Gegenständeaus dem Wege der Betreibung gepfändet worden.
509 . Die Eingabe ist dem mit der Steigerung beauftragten I -rm.Wcibel schriftlich einzureichen und sott die Bezeichnung des For-dernngstitels , des Betrages der Forderung und der Beweismittelenthalten.
Nimmt der Ansprecher für seine Forderung ein Vorrecht ( Pri¬vilegium ) oder ein Pfandrecht in Anspruch , so hat er dieses be¬stimmt anzugeben
Wohnt der Ansprecher außer dem Amtsbezirke , in wetchem diePfändung stattgefunden ha «, so ist er verpflichtet , innerhalb dcs-jelbcn ein Domizil zu »erzeigen.
Auch haben die Gläubiger zugleich ihre BeweiSschrifte » beizu¬fügen.
510 . Der Wcibel hat die Namen der Parteien und den we¬sentlichen Inhalt der Eingabe in seine Kontrolle einzutragen unddem Ansprecher auf Begehren einen Empfangschein auszustellen.
511 . Die Begründetbrit der Forderungen , welche in dem ? °"' ^ ' l-Gantverfahren in Frage kommen , soll erst bei der Bertheilung Mrit"des Erlöses geprüft und beurtheilt werden ( §§. 510 ff, ) . drih-it der

Forderung512 . Die Versteigerung von Fahrhabc , deren GesammtwcrthD " -t!«>a>-zwcihundert Franken nicht übersteigt , wird durch den Wcibelbesorgt , welcher auch daS Protokoll selbst zu führen den Erlöszu beziehen und daS Ergebniß in seine Kontrolle einzutragenbat . Hat die gepfändete Fahrhabc einen höher » Werth oder sindLiegenschaften zu veräußern , so hat der Am,SgerichtSs » rciberoder ein von ihm zu bezeichnender Notar an dessen Stelle dieLeitung der Steigerung zu übernehmen , das Protokoll zu führenund die eingehenden Gelder in Verwahrung zu nehmen.
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DaS Protokoll soll von den Personen , welche der Steigerung
von AmtSwegcn beizuwohnen haben , unterzeichnet werden.

513 . Bei der Veräußerung von Liegenschaften ist vor An-
Hebung der Verhandlung die lsteigerungSvoröffnung zu verlesen,
welche enthalten soll;

1) die Namen und die nähere Bezeichnung dcS Gläubigers,
von welchem die Versteigerung betriebe » wird , und des
Gepfändeten;

2 ) die Beschreibung der zu veräußernden Gegenstände , mit
Halt , Begrenzungen , Rechten und Beschwerden , c. ;

3 ) die Angabe des Eigenthumstitels des Gepfändete » ;
4) die Angabe der auf dem Steigerungsgegenstand haftende»

Pfandschulde » , soweit diese bekannt sind;
5) die Ucberbindung der allfällig noch auf dem Steigerungs¬

gegenstand haftenden Lehen - , Zins - und ZchntloSkaufS-
summen , sowie der von den zwei letzten Jahren ausste¬
henden StaatS - und GemcindSgrundsteuern und Beiträge
an die bernische Brandversicherungsanstalt ; Alles ohne
Abrechnung an dem Kaufpreise;

6) die Erklärung , daß wegen allfälliger auf dem Versteige-
rungsgegcnstande haftender Dicnstbarkeitcn keine Gewähr
getragen werde;

7 ) die Steigerungs - und Zahlungsbedingungen ( K§. 516 sf.) , u.
8) die Bestimmung des Zeitpunktes , auf den dem Erstcigerer

Nutzen und Schaden anfangen sollen.
514 . Jeder an die Steigerung gebrachte Gegenstand soll für

sich besonders ausgerufen werden , und es kann hierbei , wenn
dieses in Rücksicht auf die Natur des Gegenstandes zulässig und
Vortheilhast erscheint , eine Vertheilung in kleinere Stücke statt¬
finden , die Fälle vorbehalten , wo wegen der Zufanrmengehörig-
keit mehrerer Sachen eine Abweichung von duser Reget noth¬
wendig wird.

515 . Die an die Steigerung gebrachte » Liegenschaften werden
zu drei Malen in gemessenen Zwischenräumen ausgerufen und
zwar bei jedem Ausrufe zuerst stückweise und , wenn mehrere
Grundstücke zusammen ein landwirthschaftlicheS Ganzes bilden,
in zweiter Linie auch sammethaft . Der erste Ruf soll spätestens
um zwei Uhr Nachmittags anfangen und kein Grundstück darf
vor vier Uhr hingegeben werden.
' 516 . Bei dem Verkaufe von Fahrhabe soll die Kaufsumme
haar bezahlt werden ; die bei der Steigerung anwesenden Gläu«
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biger können jedoch den Ansteige « !» mit oder ohne Bürgschaft,unter ihrer eigenen Verantwortlichkeit , eine Zahlungsfrist vonhöchstens drei Monaten einräumen . Bei Liegenschaften wird,wen » der Käufer den Kaufpreis nicht baar erlegt , das Pfand-recht auf die verkauften Gegenstände vorbehalten , und derselbebat übcrdieß für die Erfüllung seiner Verbindlichkeiten wenig¬
stens zwei zahlungsfähige Bürgen zu stellen . Ist der Anstei¬ge« ! selbst ei» Pfandgläubiger , so liegt ihm keine Sicherheits¬
leistung ob , sofern seine Forderung sich wenigstens auf dieHälfte des gebotenen Kaufpreises belauft.

Die , nach Abzug der allsällig bereits auf dem gepfändete«Gegenstände haftenden Pfandschulden , übrig bleibende Kaufre-stanz ist , falls sie nicht baar bezahlt wird , ordentlicher Weisevorn Tage der Steigerung an zu fünf vorn Hundert zinstragendund auf dreimonatliche Kündigung zahlfällig.
Die nicht in Betreibung gelegenen Psandschulden bleiben je¬doch , soweit sie auf den SteigerungSerlöS angewiesen worden,bei ihren titelSgemäßcn Rechten , und die Vcrgantung bewirktnamentlich keine Veränderung in Betreff der ursprünglichen

Bestimmungen über dir Verzinsung und Abbezahlung derselben.
5t7 . Die Gläubiger , weiche die erste oder eine nachfolgendePfändung veranstaltet haben , sind auSnalnnswcisc berechtigt , zuverlange » , daß der Erlös der aus die Gant gebrachten Liegen¬schaften , soweit sie für ihre in Betreibung liegende » Forderungendarauf angewiesen werden , innerhalb drei Monaten , von demAblaufe der für die Eingabe von Nachgeboten anberaumten Fristan zu zahlen , bei Summen von zwanzigtausend Franken undinehr , und inner dreißig Tagen bei kleinern Schuldbeträgen,ohne fernere Aufkllndung und bei Folge der sofortigen Veran¬staltung der Wiedrrversteigcrnng im WiderhandlungssaUe , baarbezahlt werde . Wenn ein Gläubiger von diesem Rechte Ge-brauch machen will , so hat er dem AmtSgerichtSschreiher vor dem

Beginn der Versteigerung hievon Anzeige zu machen und es istin der Steigcrungsvoröffnung von seinem Begehren Erwähnungzu thun.
518 . Die Hingabe geschieht an den Hvchstbietcnden . Liegen¬schaften , Waaren , HauSgeräihschasten , Werkzeuge u . dgl . dür¬fen jedoch nicht unter zwei Dritteln der Schahung , und For-derungcn , welche zinstragend und durch Grund - oder Faust-

Pfänder versichert sind , deren Schatzungswerth dem Betrage derSchuld , Mit Einrechnung der anfälligen Vorgänge , wenigstens
gleichkommt , nicht unter zwei Dritteln ihres Nenntverthes hin-

Hlngad».
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gegeben weiden . Das Geld - und Silbergeschirr endlich darf
nicht unter seinem wahren inner » Werthe , » nd Kleinodien lind
Geschmeide » icbt unter der von Sachverständige » gemachten
Schätzung hingegeben werden.

Glaubt ein Betheiligter , die in dem Psändungsvcrbal ent¬
haltene Werthbcstimmiiug sei unrichtig , sv kann er , in seinen
Kosten , bei dem Richter die Veranstaltung einer neuen Schätzung
durch zwei Sachverständige verlangen , welche der Richter zu er¬
nenne » und , Falls dieselbe » nicht schon in EidcSpslicht stehen,
vorher zu beeidigen hat . Das Befinden dieser Sachverstän¬
digen ist für die Werthbestimmung und Zuschlagung der ge¬
pfändeten Gegenstände an den Gläubiger maßgebend.

5l0 . Jeder Nnstcigcrer ist an sei» Angebot gebunden . Kann
der HLchstbietcndc die vorgeschriebenen Bedingungen nicht er¬

füllen , so erfolgt der Zuschlag an den Zweithöchsten , und , wen»
auch dieser nicht die nöthige Licherheit darbietet , an den Dritt¬
höchsten li . s. f. Ist nur ein Ansteigerer vorhanden , oder findet
sich unter mchrern Ansteigerer « keiner , der die geforderten Be¬
dingungen erfüllen kann , sv wird der geforderte Gegenstand so¬
fort und ohne nochmalige Ausschreibung ant ihre Gefahr n »d
Kosten wieder versteigert . Die betreffenden Ansteigerer können

in diesem Falle zur Naehzahlnng des anfälligen MindererloscS
angehalten werden ; ei» anfälliger Mehrerlös kömmt ihnen hin-
gegen nicht zu gut.

Für die Nachzahlung dcS Mindcrcrlöscs hastet in erster Linie
der Höchstbictcnde ; ist dieser zahlungsunfähig , bis zum Belaufe
seines Angebots , der Zweithöchste n . s. f.

Liegt hierbei Mnthwillc zu Tage , so kann der betreffende
Ansteigerer iiberdieß mit Gcsangcnschaft bis zu acht Tagen be-
straft werden.

Singet - 520 . Die Steigerung ist einzustellen , sobald sv viel Effekten

Ewig " versteigert worden , daß der Erlös hinreicht , um die Forderungen
eung. der Gläubiger , siir welche die Pfändung erfolgt ist , oder welche

sonst nach dem Gesetze auf den Erlös Anspruch haben ( tztz. 507 ff. ) ,
mit Einschluß der allfälligen vorgehenden Pfandschulden , zu
befriedigen . Dem Gepfändeten kömmt in Betreff der übrig ge¬
bliebenen Gegenstände das freie Verfügungsrecht zu.

verant- 52l . Der mit der Leitung der Steigerung betraute Beamte
haftet persönlich für die Summen , siir welche die versteigerten
Beweglichkeiten , ohne sofortige Zahlungsleistung , zugeschlagen
worden ; den Fall ausgenommen , wo die Gläubiger selbst hier¬
zu eingewilligt hüben. Bei Liegenschaften triff« ihn bloß inso-
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fern eine Verantwortlichkeit , als er sich bei der Annahme der
dem Käufer auferlegten Bürgschaft einer Gefährde oder einer
grobe » Fahrlässigkeit schuldig gemacht hat.

522 . Der Richter , der Weihet und der Aktuar dürfen bei
der Steigerung , bei Folge der Nichtigkeit und der Verpflichtung
zum Schadensersätze , kein Angehet thnn oder für sich thun las¬sen . Ebenso ist eS dem Bcoollmächtiglcn des betreibenden Gläu¬
bigers ocrbotcn , für eigene Rechnung Angebote zu machen , oderfür sich machen zu lassen.

523 . Die Kosten der Versteigerung sind aus dem Steige - Kosten,
rungserlöse zu bezahlen ; die übrigen BelrcibungSkostcii werden
zu der Ansprache der betreffenden Gläubiger geschlagen . Die
Gebühren für die Ausfertigung und Einschreibung der Kaus-
urkunde fallen dem Käufer auf.

521 . Längstens innerhalb zwei Tagen nach der Versteigerung « «tstrong
von Liegenschaften hat der AmtSgcrichtSschreibcr das Steig ?-b», ^ l>nd-rungSprotokoll dem Grundbuchführcr zur Nachschlagung der"
Psandbücher zuzustellen . Der Grundbuchführcr ist , unter per¬
sönlicher Verantwortlichkeit , verpflichtet , innerhalb acht Tagen
die Nachschlagung vorzunehmen und das Stcigerungsprotokoll
mit seinem dießsälligcn Zeugniß dem AmtSgcrichtSschreibcr zu¬
rückzustellen.

525 . Innerhalb einer weiter » Frist von vier Tagen ist der
AmtSgcrichtSschreibcr gehalten , die allfällig bei der Nachschla¬
gung entdeckten Pfandgläubiger durch eine öffentliche Bekannt-
machnng und durch Scndbricfe von der Vergantung zu benach¬
richtigen . Die Bekanntmachung und die SendbAefe sollen rnt-
halten : die Benachrichtigung von dem Ergebnisse der Steige.

.rung,,unter deutlicher Bezeichnung der versteigerten Pfänder,
des ErsteigcrerS und der Kaufsumme ', die Angabe der Förde-
rungen der bciheiligten Gläubiger , die Anzeige der Frist , wäh¬
rend welcher Nachgcbote eingereicht werden können , und endlich
die Aufforderung än die Pfändgläubigcr , ihre Forderungen in
Kapital , Zinsen und Folgen zu bestimmen und inner der Noth-
f" it oon dreißig Tagen , von dem Datum der Veröffentlichung
der Bekanntmachung durch das amtliche Blatt an zu zählen,
unter Beifügung der BeweiSschriftcn , in Original oder in be¬
glaubigten Abschriften , der AmtSgerichtSschreiberci einzugeben;
bei Folge des Ausschlusses im Unterlassungsfall.

Die Bekanntmachung ist durch einmaliges Einrücken in das
amtliche Blatt zu veröffentlichen . Die Sendbrlefe hat der AmtS-
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gcrichtSschreibcr durch die Post zu verschicken und sich deren Ab¬
gabe in seiner Kontrolle amtlich bescheinigen zu lassen.

52t >. Die Psandglänbiger , welche ihre Ansprachen und Bc-
weisschriftcn inner den durch den K. 525 bestimmten Feiste » ein¬
zugeben unterlassen , werden bei der Vcrlhellung des Erlöses
nicht berücksichtigt . Dieselben können sich jedoch inner Jahres¬
frist , von dem Ablaufe der bestimmten EingabSfrist au zu zähle »,
wieder in den vorigen Stand einsetzen lassen , wenn sie auf Be¬
gehren den Eid leiste » , daß sie von den zur Eingabe verpflich¬
tenden Thatsachen keine Kenntniß gehabt haben , oder wenn sie
beweisen , daß sie oder ihr Bevollmächtigter oder Sachwalter I
durch erhebliche Gründe , wie Krankheit , Abwesenheit u . s. w. !
verhindert waren , ihre Rechte zu besorgen , oder endlich , wenn '
die Untrrlassung der Eingabe in der Läumniß ihres Bevoll«
mächligtcn oder Sachwalters ihren Grund hatte . Ueber das
Wicdcreinsetzungsbegehren findet eine »rundliche Verhandlung
vor dem zuständigen Richter ( § . 4>t5g statt . Der Schuldner j
und die Gläubiger , welche durch die Gewährung des Begehrens
in ihren Rechte » verletzt werden können , sind zu der Verhand¬
lung vorzuladen . Wird die Wiedereinsetzung erkannt , so hat

der Richter auch die Anweisung der Gläubiger hiernach abzu - ^
ändern und zu berichtigen . ^

Die Kosten des Begehrens fallen der» Gläubiger auf , wenn !
sich demselben Niemand widersetzt , sonst aber der Partei , welche !
in der Sache unterliegt.

527 . Der Gläubiger , welcher in den vorigen Stand wieder
eingesetzt worden , steht gegenüber den Gläubigern , welche in¬
folge seiner Mitbcthcilignng die früher erhaltenen Anweisungen !
vertieren , in demselben Rechtsverhältnisse , wie der Entwährer
zu dem redlichen Besitzer.

Die allfällig in der Zwischenzeit stattgefundene » Veräußerun¬
gen , Bezahlungen u . s. w . bleiben zu Recht bestehen , und der ,
wieder eingesetzte Gläubiger ist bloß berechtigt , von dem früher ,
angewiesene » die Ablieferung der erhaltenen Werthes , ohne
Zinsvergütung , zu verlangen.

siackget- 528 . Bei Vcrgantung von Liegenschaften hat Jedermann das
gerung . Recht , inner dreißig Tagen , von dem Datum der Steigerung

an zu zählen , bei der AmtSgerichtSschreiberei des Bezirkes , in
welchem die Steigerung stattfand , Nachgcbote einzugeben . Kein
Rachgebot ist jedoch zu berücksichtige» , wenn dessen Betrag nicht
das höchste bei der Steigerung gefallene Angebot um wenigstens
eine» Zehntel bei Kaufsumme» unter fünftausend Franken, und
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um wenigstens fünfhundert Franken bei einem höher » Preise
übersteigt oder , falls kein annehmbares Angebot erfolgt ist
(8 . 518 ) , nicht wenigstens zwei Lritthcile der Schätzung des
SteuerkatastcrS betragt.

520 . Der Gepfändete hat ebenfalls das Recht , inner ^ der
dreistigtägigc » Frist , Nachgebotc einzugeben -, er ist aber , wenn
die betreffenden Gläubiger ibm seine Verbindlichkeit hiczu nicht
ausdrücklich erlassen haben , bei Folge der Nichtigkeit , verpftich-
te, , den Kaufpreis inner der drcißigtägigcn Frist , soweit zur
Bezahlung der Gläubiger , welche » ach Inhalt des 8 . 517 ibrc
unverzügliche Befriedigung verlangt haben , nöthig , bei dem
Richter baar zu hinterlegen.

530 . DaS Rachgcbot muff der AmtSgcrichtSschrciberei schri st»Verfahre»,
lieh eingereicht werden ; der Gegenstand , in Beziehung auf wel¬
chen dasselbe stattfindet , soll darin unzweideutig bezeichnet und
zugleich beigefügt werden , welche Sicherheit der Nachstcigcrcr
sür die gebotene Summe zu stelle » beabsichtigt.

531 . Sobald ein Nachgebot eingelangt ist , und längstens
inner acht Tage » nach Verfing des Endtermins , hat der ÄmtS-
gcrichtsschreibcr eine » Tag zur Abhaltung der Nachsteigerung
auf der AmtSgerichtSschreiberci z» bestimmen und diese in der
durch die 405 —407 vorgeschriedenen Form z» veröffentlichen.
Der Anstcigcrer , welcher bei der ersten Steigerung der Höchst-
bietende gewesen , und die Bcthciligten , welche Nachgebote ein¬
gereicht haben , sind iiberdicß von der Steigerung durch Scnd-
briefe zu benachrichtigen.

Nichtsdestoweniger ist bei der Nachsteigerung Jedermann zum
Mitbicten berechtigt.

532 . Bei der Nachsteigerung erfolgt die Hingabe zu der fest-
gesetzten Zeit , nach vorausgegangenem Ausruf durch den Wci-
bel , an denjenigen , der den höchsten Preis für den betreffenden
Gegenstand bietet . Hat der frühere Ansteigercr den Kaufpreis
ganz oder theilwcise baar bezahlt , so ist ihm der bezahlte Betrag
mit Zins zu fünf vom Hundert aus der Gantmaffe sofort zu-
rückzuerstatten . Ist derjenige , welcher das höchste Uebergcbot
gemacht hat , nicht im Stande , die vorgeschriebene Sicherheit
zu leisten , so kommen die Bestimmungen des § . 5l9 zur An-
Wendung.

533 . Die Kosten der Nachsteigerung fallen dem Ansteigercr,
dem die Sache endlich zugeschlagen wird , oder , im Falle eines
nicht in Wirksamkeit getretenen Nachgebotcs , demjenigen auf,
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der mich der Vorschrift des § . 519 zur Nachzahlung der Diffe¬
renz verbunden ist. Kein Gläubiger oder Ansteigeier ist jedoch
berechtigt , bezüglich der Einreichung von Nachgcbotcn oder der
Erscheinung bei der Steigerung etwas in Rechnung zu sehen.

- -

Vierte Bbtheilung,
von der Anweisung der Gläubiger.

Nurliefe. 531 . So wie das Gaulverfahrcn beendigt ist , soll der mit der

üriole " Leitung der Steigerung beauftragte Beamte ( 8 . 512 ) , falls nur
ein Gläubiger bei der Sache bethciligt erscheint , diesrni den
Erlös , soweit zur Deckung seiner Anforderung und Kosten
nöthig , ausliefern , und den Ueberschuß dcm Schuldner zu¬
stellen ; Falls aber mehrere Gläubiger auf den Erlös anspruchs-
bercchligt sind , die Anweisung ihrer Forderungen nach Inhalt
der folgenden Gesetzesvorschriften vornehmen.

Kontur- 535 . . Bei der Berthcilung dcS Erlöses sollen in dcm Kan-
ren, mrh. z»,, - theile , welcher unter der bcrnischen Gesetzgebung steht , zu-

GlSub 'g-rlrst die Pfandgläubigcr , welche ihre Rechte nach Vorschrift des
->. im -ttentz . 525 geltend gemacht haben , angewiesen , ein allfälligcr Ueber«
Kantons . «der z„ r Bezahlung der Gläubiger , welche aus dem Wege

der Betreibung ein Pfandrecht eiworbcn haben , verwendet wer-
den . Bezüglich des Ranges dieser letztem Klaffe von Gläu¬
bigern entscheidet bei Beweglichkeiten das Datum der Pfändung,
bei Liegenschaften aber das Datum der Anmerkung auf dcm
Grundbuchbüreau . Sind mehrere Pfändungen gleichzeitig aus¬
geführt oder angemerkt worden , so wird der Erlös unter die
verschiedenen Berechtigte » nach Verhältniß der Große ihrer For¬
derungen vertheilt.

b. imneuei, J „ teilt IlanheStheile , welcher unter der französischen Gesetz-
^ ""E ^ ' gcdung steht , findet die. Vcrtheilung nach den Bestimmungen des

cockv civil ( Art . 2093 sf. ) statt.
536 . Sind die verpfändeten Gegenstände unvcrsteigcrt ge-

blieben , so sollen die Gläubiger auf deren SchatzungSwerth
nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes ( K. 518)
angcwiesen werde » ; der betreibende Gläubiger kann jedoch die
Anweisung sogleich nach beendigter Steigerung , mit oder ohne
Vorbehalt seiner allsälligcn Pfandrechte , ansschlagcn und eine
neue Pfändung veranstalten ; in welchem Falle die betreffenden
Sachen der Verfügung des Schuldners überlassen bleiben.

Nücksichtlich des Rechts - und AntheiiSverhältnisseS der ver-
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schiedcncn auf den nämlichen Gegenstand angewiesenen Gläu¬
biger kommen die Vorschriften des § . 589 zur Anwendung.

537 . Im Falle der Bcrgantnng von Beweglichkeiten hat der Berthe!-
Bramtc die Anweisung der Gläubiger in der Regel sofort nach
bcrndigtcr .Steigerung in Ordnung zu dringen und , wenn diese» bet Bc.
anwesend und mit der Vcrthcilung zufriedrn sind , ihnen den wegUch-
Beirag ihrer Anweisungen auszuliefern . Sind die Gläubiger
nicht alle anwesend , oder will sich ein Anwelcndcr mit der Än-
Weisung nicht zusricdrn gebe » , so behält der Beamte den ErlöS
einstweilen hinter sich.

Ebenso behalt der Beamte den Erlös einstweilen in Verwah¬
rung , wenn eS ihm nicht möglich ist , die Anweisungen sofort
zu besorgt » ; er hat jedoch i» diesem Falle die Verthciluug läng¬
stens inner acht Tage » , von dem Tage der Steigerung an zu
zahlen , zur Einsicht der Gläubiger bereit zu halten.

538 - Sind Liegenschaften aus die Gant gebracht worden , so! ) bet Lle-
bat der Amtsgerichtsschreiber , längstens inner acht Tagen nach
Abhaltung der Endsteigerung und Ablauf der den Psandgläu-
bigcrn behufs der Geltcndmachung ihrer Rechte bestimmten Frist
(K. 525 ) , die Anweisung der Gläubiger zu entwerfen.

5,39. Wenn bloß Beweglichkeiten versteigert worden , so findet
bezüglich der erfolgten Anweisungen keine weitere Eröffnung an
die Gläubiger statt ; bc! der Bcrgantuug von Liegenschaften hin¬
gegen ist der AmtSgciichtSschrciber verpflichtet , inner vier Tagen
von dem Ablauf der für die Entwcrfung der Anweisungen fest¬
gesetzte» Frist ( K. 538 ) an zu zählen , die Gläubiger von ihren
Anweisungen durch Sendschreiben zu benachrichtigen , deren Ab¬
gabe a » die Post er sich in seiner Kontrolle bescheinigen lasse» soll.

bitt . Die Gläubiger sowohl als der Gepfändete haben daSEwspruch
Recht , innerhalb vierzehn Tagen bei der Vcrgantung von Be¬
weglichkeiten , und innerhalb dreißig Tagen , wenn Liegenschaften
versteigert worden , von dem VerthcilnngScntwurfe und allen auf
das daherige Verfahren Bezug habenden Aktenstücken Einsicht
zu nehmen , und in Betreff der Anweisungen , die sie nicht an¬
erkennen wollen , bei dem Beamten , welcher die Anweisungen
besorgt hat , Einspruch zu erheben . Die Frist hebt bei der Vcr¬
gantung von Beweglichkeiten von dem SkcigcrungStagc oder,
wenn der Beamte die Anweisungen nicht sofort besorgt hat , von
den, letzten Tage der hiesür bestimmten Frist ( § . 537 ) , und,
wenn Liegenschaften vergantet werden , von dem Datum der
Abgabe der Sendbriefe an die Post 539 ) zu laufen an.
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Der Einspruch kann schriftlich eingereicht oder mHublich zu
Protokoll gegeben werden ; in jedem Falle Ist aber gleichzeitig
bestimmt anzugeben , aus welche Punkte sich derselbe beziehe.

54l . Inner der fernern Frist von vierzehn Tagen , von dem
Tage der Anbringung des Einspruches ( § . 54i >) an zu rechnen,
hat der Einsprecher den Gläubiger , dessen Anweisung er zu be<
streiten gedenkt , oder , falls er ein Recht in Ansvruch nimmt,
welchem in dem VertheilungSentwurfe nicht Rechnung getragen
worden , die sämmtlichen bei der Sache bctheiliatcn Personen
znr summarischen Verhandlung des daherigcn Streites , ohne
vorherigen AuSsöhnunhSverluch , vor den zuständigen Richter
(tz . 405 ) zu laden . Die lladung soll einfach daS NechtSbegehrcn
deS EinsprecherS enthalten.

kosten. 5,42. Die Kosten , welche in Folge der Streitigkeiten zwischen
den Gläubigern und dem Lchuldner oder den Gläubigern unter
sich entstehen , fallen der unterliegenden Partei »ach deu Bestim¬
mungen des K. 49 auf.

Ist Niemand den Beschwerden deS EinsprecherS entgegenge¬
treten , so wird seine Kostcnfordcrnng zu seiner Aufbräche ge¬
schlagen und mit dieser im gleichen Range angewiesen ; den Fall
ausgenommen , wo die Anforderung eines in dem Gantverfahren
ausgetretenen Gläubigers angefochten wird und dieser davon
absteht.

Hlntkrle- 543 . Sind die Anweisungen einzelner Gläubiger nnange-
der fachten geblieben , so ist ihnen der Betrag ihrer Anweisungen

vorläufig auszuliefern . Die nach Abzug dieser Anweisungen
noch hinter dem Beamten liegende Baarschaft hat derselbe , so¬
fern sie die Summe von zweihundert Franke » übersteigt , beider
Kantonalbank zu hinterlegen . Unterläßt er , dieser Verpflichtung
nachzukommen , so ist er den Betbeiligten für jede » dahcrigen
Schaden verantwortlich und eS kann gegen ihn überdicß nach
Umständen disziplinarische Ahndung oder Verweisung an den
Sirasrichter eintreten.

Aaszüg- 544 . Habe » die Gläubiger Anweisungen auf den nicht baar
der Erlös von 4' iegcnschastcn erhalten oder kömmt dem
dlger » .' Schuldner auf dem Kauivreisc etwas zu gut , so sollen dem

Einen wie dem Andern hirfür AuSzüge aus dem Kanfaklc zri'
gestellt werden . Den Gläubigern , deren Forderungen nicht be¬
reits ein Pfandrecht auf den versteigerte » Gegenstand besessen
haben , werden diese An - züge als FordcrungSlitc ', zugefcrtigt;
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die Pfandgläubigcr hingegen behalten ihre frühern Titel , und
die erhaltenen Auszüge dienen ihnen dieß zum Beweise der
stattgefundenen Veränderung in der Perse » deS Schuldners.
Die Anweisung soll in diesem Falle in dem ursprünglichen Titel
und in den Grundbüchern angemerkt werden.

In die AnSziigc ist Alles aufzunehmen , waS sich auf daö
RechtSverbäliniss des Angewiesenen bezicht , und eS soll in jedem
derselben insbesondere bestimmt angegeben werden , zu welchem
NechtSbekelfc derselbe ausgefertigt worden ist.

Die Auszüge , welche den Gläubigern als neue ForderungS-
titel zngescrtigt werden , sind überdies ; mit dem AmtSsicgel des
Ncgicinngsstatthaltcrs zu versehen.

545 . Die Gläubiger , welche in Folge der Gantverha »dlun-
gen vollständig ausbezahlt worden sind oder durch die Anwei - S <t>utdur.
snng auf den unbezahlten Erlös von Liegenschaften neue For - l" "" » ic.
dernngStitel erhalten haben , sind verpflichtet , dem Schuldner
die Schuldurkunten anSznliesernden Fall ausgenommen , wo
diese ihnen noch zum Beweise eines andern Rechtes dienen . In
beiden Fällen ist die Bebörde , welche die Vertheilung vorge¬
nommen , bei Folge persönlicher Verantwortlichkeit , verpflichtet,
die Art und Weise der Befriedigung in das Original der L-chuld-
urknndc eintragen zn lassen . Auch hat der AmiSgerichtSschreiber
dafür zu sorgen , daß die Pfandschnldc » , welche auf den ver¬
steigerten Liegenschaften halteten , soweit sie nicht aus den Erlös
angewiesen w- rden kennten , gelöscht werden . Die Gläubiger,
welche sich bei der Gantverhandlung belheiligt haben , sind zu
diesem Ende verpflichtet , ihre ForderungStitcl bei der Bchän-
digitiig ihrer Anweisungen in Original vorzulegen , und cS soll
die Löschung in denselben angemerkt werden . Bei den Gläu-
bigcrn , welche die Eingabe versäumt haben , wird die Löschung,
unter Vorbehalt der anfälligen Wiedereinsetzung ( § . 526h , von
NmtSwegcil vorgenommen und durch das Amtsblatt bekannt ge-
macht.

5t6 . Die Kosten der AuSzügc und Löschungen , von welchen
die vorhergehenden Paragraphen handeln , fallen dem Erstrigercr
der betreffenden Liegenschaften auf.

517 . Hat der Wcibel bei der Gantliguidation einzig verhau- "on,roll,.
Veit . so trügt er das Ergebniß in seine Kontrolle ein lS - 4W)
in den übrigen Fallen werden die Akten von der Amtsgerichts - gen.
schreiberei gesammelt , geheftet und aufbewahrt . Dem Schuldner
und jedem andern Bethriligtcn steht das Recht zu , jederzeit von
den dießfälligen Akten Einsicht zn nehmen.
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548 . Bringt der Beamte , welcher die Anweisung der Gläu¬
biger zu besorgen hat , diese nicht inner der gesehlieb bestimmte»
Frist in ' S Reine , so ist er , auf die Beschwerde eines Betheilig-
ten , zum vollständigen Schaden - und Kostenersahe zu »erur-
tbeilcn , und in jedem Falle hat er jeden Ansprecher , der nach
Verfluß jener Fristen die Anweisungen rinzuseben wünscht , auf
sein Anmelden für seine Versäum » !» und anfälligen Reisekosten
zu entschädige » , wenn dieser auö Grund der Fahrläßigkeit deS
Beamten einen erfolglosen Gang gehabt Hai.

519 . Nach Beendigung deS Gantvcr fahren - bat der mit der
Leitung der Sleigerung beauftragte Beamte die Rechnungen
über die Kostenansätzc der Gläubiger und Beamten dem Richter
vorzulegen , welcher dieselben von Anuswegen zu prüfen und,
wenn nöthig , zu ermäßigen verpflichtet ist.

Eitel III.
Von einigen besondern Verfahren.

E r st e r A b s ch n i t t.
Bo » der Güteradtretuiig.

Begriff . 550 . Durch die Glltcrabtrctung wird da - Vermöge » eines
Schuldners , der nicht im Stande ist , seine Gläubiger auf an¬
dere Weise zu befriedigen , diese » zur Vcrthcilung überlassen.
Es bleiben jedoch hierbei zu Gunsten des Schuldners vorbe¬
halten , die Gegenstände , welche nach Inhalt deS GeseheS von
der Pfändung befreit sind.

Arten . 55l . Die Güterabtretung kann durch Uebcreinknnft zwischen
dem Schuldner und den Gläubigern oder zufolge Verfügung des
Richters stattfinden.

1) frelwil- 552 . Bei der freiwilligen Güterabtretung können sich der
»ge. Schuldner und die Gläubiger über die Folgen beliebig verstän¬

digen ; wird dabei nicht etwas Abweichendes bestimmt , so hat
sie dieselben Wirkungen wie die gerichtliche.

L) gerlcht. 553 . Der Richter hat die Güterabtretung zn verhängen:
ilche. 1) auf Anrufen des SchüldncrS , sofern dieser bis zur Aus-

schreibung der Ganlstcigcrung oder Erklärung der Zah¬
lungsunfähigkeit betrieben ist , und der Richter findet , daß
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eS demselben nicht möglich sei , seine Gläubiger auf andere
Weise zu befriedige » ;

2 ) auf Verlange » eines Gläubigers:
u . wenn durch ei» Zeugniß des WeibelS dargelban ist,

daß der rirchuldncr bis zur Pfändung betriebe » worden
und bei ihm weder Bezahlung noch Pfänder zu finden
waren;

I,. wenn dem Nichte » dargethan wird , daß der Schuldner
seinen bisherigen Wohnsitz verlassen hat , ebne seine
Gläubiger befriedigt , oder Jemand mit der Besorgung
seiner Geschäfte beauftragt zu babeu , und sich euS den
ilmständen die hohe Wahrscheinlichkeit erzieln , daß er
ausgetreten sei.

Im Fall eines Widerspruchs der Gläubiger ist jedoch die Gii«
terabtretung nicht zu gestatten , wenn dieselben die abfällig gegen
den Schuldner angehobenen Betreibungen zurückziehe» , oder die
Forderungen derjenigen Mitgläubigcr , welche aus der Fortsetzung
des Verfahrens beharren , einlösen.

551 . Der Schuldner , welcher die Giiterablrctung anbietet , soiiBersahiei,
sein daherigeS Gesuch dem Gerichtspräsidenten seines Wohnortes
schriftlich einreichen ober zu Protokoll geben . Gleichzeitig ist er
gehalten , eine Uebersicht seines Vermögens , seine Bücher , wenn
er solche geführt hat , und die auf sein Soll und Haben Bezug
habende » Urkunden aus der AmtSgcricktSschrriberei zu hinterlegen.

Der Antrag eines Gläubigers ist einfach zu Protokoll zunehmen.
555 . Mit Ausnahme des unter Buchstabe I>, Zahl 2 , des K.553 vorgesehenen Falles hat der Richter den Schuldner vor der

Vcrhättgung der Giiterablrctung stets noch über seine Vermö-
geiiSvcrhältnisse einzuvernehmen , und wenn sich Aussicht zeigt,
daß sich derselbe mit seinen Gläubigern auf andere Weise ver¬
ständigen könnte , so soll er ihm hierzu eine mäßige Frist anbe-
räumen und seine Verfügung über das GütcrabtretungSbcgchren
verschieben . Diese Frist darf ordentlicher Weise nicht auf längerals auf sechzig Tage festgesetzt werden . Bedarf der Schuldner
einer Verlängerung , so hat er sich hierfür vor Ablauf der ihm
von dem Richter anberaumten Frist , an den AppellationS - und
KassatioiiShof zu wenden , welche Behörde ihm dieselbe unter
günstigen Umständen bis auf längstens weitere sechzig Tagegewahren kann.

556 . I » dem unter Buchstabe I>, Zahl 2 des § . 553 borge-
sehenen Falle soll der Schuldner von dem eingelangten Begehren
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durch eine Ediktalladung , weiche dreimal in das Amtsblatt und
nach dem Ermessen des Richters auch in eine oder mehrere Zci-
tungen einzurücken ist , benachrichtigt und ihm eine Frist ' van
vierzig Tagen bestimmt werden , » m entweder zurückzukehren aber
sich über die Gründe seiner Abwesenheit auszuweisen . Langt
inner dieser Frist keine genügende Rechtfertigung ein , sv ist die
Giiterabtretung ahne weiteres zu verhängen.

557 . Durch die Eingabe des GesucheS um die Vcrhangung
der Giiterabtretung werden alle wider das Vermögen vder die
Person des Schuldners gerichteten Vollziehungsmaßregeln ein¬
gestellt ; provisorische Maßnahmen nach Mitgäbe der tz§ . 610 ff.
kenne » jedoch von den Gläubigern stejS beantragt oder auch
durch den Richter von AmtSwcgen verhängt werden.

In jedem Falle hat der Züchter sofort nach Empfang des Gc-
sucheS um die Verhängung der Gnkcrabtretnng die nöthigen
Vorkehren zur Sicherung des Vermögens des Schuldners zu
treffen , und namentlich die vorläufige Verzeichnung der Fahr-
habc desselben anzuordnen.

Befindet sich der Schuldner bereits verhaftet oder ist sein
Vermögen mit Beschlag belegt , so bleibt der Arrest oder die
Pfändung bis zu dem Entscheide über die Zulcissigkeit der Gü-
terabtretnng bestehen.

mw 'Be'?. H^ r bic Zulässigkeit der Giiterabtretung hat der Richter
iffes,,. ohne fernere Parteivcrhandlnng zu entscheide » . Wird dem Bc-

llchung rc.gehren entsprochen , so ertheilt der Richter dem AmtSgerichlS-
schrciber gleichzeitig den Auftrag , die Giiterabtretung öffentlich
bekannt zu machen . Durch diese Bekanntmachung sind die
Schuldner des GüterabtrctcrS zur Berichtigung ihrer Verbind¬
lichkeiten , die Gläubiger aber zur Eingabe ihrer Forderungen
einzuladen ; letztere bei Folge des Ausschlusses von der Mikbe-
rcchtigung auf die dermalige GuterabtrctungSmasse im Unter¬
lassungsfälle.

Die Veröffentlichung geschieht durch dreimaliges Einrücken in
das amtliche Blatt und dreimaliges Verlesen an dem Wohnorte
des Schuldners . Ucbcrdieß können die in den tzK. 406 und 407
vorgesehenen Arten der Veröffentlichung hinzugefügt , und nach
Umstände » das Verlese » durch eine der in tz. 404 angegebenen
Arten der Bekanntmachung ersetzt werden.

559 . Die Frist zur Gcltcudmachnng der Rechte der Gläubiger
- ist auf sechzig Tage , von der ersten Publikation durch das amt¬

liche Blatt an zu zählen , zu bestimmen.
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Innerhalb derselben Frist hat der Massavcrwalter ordentlicher
Weise die Bereinigung der VermögenSmasse zu bewerlstelligcn;
liegen Umstände vor , die ihm dieses unmöglich machen , so soll
er bei dem Richter um eine Verlängerung einkommen . Diese
Fristverlängerung kommt jedoch den säumigen Gläubigern nicht
zu statten.

5iil >. Bei der Verhängnng dcr Giitcrabtretung ernennt dcr
Richter sosvrt einen Massaoerwalter und ertheilt diesem , unter
liebennitilung der allfällig von dem Schuldner deponirtc » Ueber¬
sicht und der sonstigen Schriften , den Ruf,rag , mit Zuziehung
des AmtSgericbisschrciberS für die Bereinigung dcr VermögenS-
masse zu sorge » . Bei geringern VermögenSmassen soll der
Weibel oder dcr NmtSgerichtsschreibcr mit den Verrichtungen
eines MaffaverwalterS beauftragt werden.

501.  Jeder Bürger ist , sofern er die erforderlichen Fähigkeiten
besitzt und auch sonst keine genügenden EntschuldigungSgründe
hat , verpflichtet , die Ernennung als Massaoerwalter anzunehmen.
Als EntschuldigungSgründe gelten namentlich die in Satzung
246 der BormundschastSvrdnnng bezeichneten Thatsachen und
Verhältnisse , welche von dcr Uebernahme einer Vogtei befreien;
werden andere Gründe vorgeschützt , so hat der Gerichtspräsident
über deren Zulättgliebkeit endlich zu entscheiden.

)m Fall der Venveigerung kommen gegen den Gewählten
dieselbe » Strasbcstimmungen zur Anwendung , wie gegen einen
Bürger , dcr sich weigert , eine ihm übertragene Vogte ! zu über¬
nehmen.

502 . Der Massaoerwalter hat sogleich nach Empfang seines Pflichten
AnslrageS , mit Bcizichung des AmtsgerichtSschreibcrS , vdeZ " M "A"
eines von diesem zu bezeichnenden AktnarS und des WeibclS,
den Bestand seines Vermögens mit der von dem Schuldner ». V-r-
eingereichten Uebersicht zu vergleichen , und die allsällig auSge-
lasscnen Gegenstände nachzutragen , oder falls keine Uebersicht vor - mögen«.'
liegt , über das Vermögen ein Verzeichnis ; aufzunehmen . Gleich-
zeüig soll die Schätzung der VrrmögenSgegenstände stattfinden
(KK. 403 und 40i ) .

503.  Zu der Masse sind zu ziehen , alle übertragbaren Ver - Bildung
mögensrechte des Schuldners , mit Ausnahme dcr von dcr Pfän
dung befreiten Gegenstände . Statt der Verabfolgung von Le¬
bensrnitteln für die Dauer eines Monats htz. 47l ) solle» jedoch
dcr Güterabtreter und dessen Familie bis zum Ablauf der fest-
gesetzten EingabSfrist ( K. 550 ) aus der Masse unterstützt und,
wenn nöthig, unterhalten werden.
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5iN . Die DcrmögenSgegenstände , welche nach dein Dafür«

halten des MaffavcrwalterS zu der Masse gehören » nd sich in

dem Besitze des Güterabtreters befinden , sind obne weiteres i»

das VermögenSverzeichniß aufzunehmen ', dritte Personen , welche

ein EigenlhumSrecht auf dergleichen Gegenstände behaupten , sind

jedoch zur Vindikation berechtigt ( K. 570j.

505 - Erheben sich hingegen bei der Verführung der Giiterab-

leNca!' tretung Streitigkeiten bczugtich solcher VcrmögenSgcgenstände,
auf welche der Massaverwalrer Ansprüche erhebt , die sich jedoch

außer dem Besitze des GütcrabtreterS befinden , oder steht der

Güterabtrcicr bereits in laufenden Prozessen wegen Lachen,

deren Zugehörigkeit zu der Masse in Frage steht , so hat der

Mafsaoerwalker den Gläubigern durch eine öffentliche Bekannt¬

machung , weiche wg luvgtlch auch die ungefähre Angabe des

Werthes des Streitgegenstandes enthalten sott , von dem Sach-

vcrhaltc Kennung zu geben und sie aus einen von ihm zu be¬

stimmenden Termin zur Berathschlagnng und Beschlußnahme

über die Aiibe nnig oder Fonsetzung des Rechtsstreites einzuladen.
Die Veroffenilichnng der Einladung soll wenigstens acht Tage

vor dein bcsnniin . cn Termin durch das amtliche Blatt stattfinden.

Ucbcrdieß kei n der Massaverwaltcr , wenn er es für nöthig er-

achtet , noch anderweitige Arten der Veröffentlichung hinzufügen.

56l >. Sprechen sich die erschienenen Gläubiger einmnthig für

die Anhebung oder Fortführung des Rechtsstreites auS , so fallen

die dleßörtigcn Kosten , sofern genügend Vermögen hicfür vor¬

handen ist, der M,,ssc auf . Sind hingegen nicht alle Gläubiger
über die Aufnahme des Streite » einverstanden , oder besitzt die

Masse nicht hinlänglich Vermögen zu dessen Führung , so haben

die Gläubiger , welche die Führung des Prozesses verlangen , die

dicßialligc » Kosten zu übernehmen und dem Massaverwaltcr die

»endigen Vorschüsse zu Besorgung deS Geschäfts zu machen.
Die Gläubiger , welche sich in dieser Weise bei der Prozcßfüh-

,, rung bcthciligcn , sind jedoch im Falle des günstigen AuSgang cS

des PsozcsscS befugt , sich nach Mitgäbe des Ranges und Rech¬

tes ihrer Forderungen vor den andern Mitansprcchcrn auf den

in Streit gelegenen Gegenständen oder dem der Masse zuge¬

flossenen Werche bezahlt zu machen.
Erscheint kein Gläubiger an dem festgesetzten Tage , so hat der

Massaverwaltcr dem Streite keine Folge zu geben.

5l>7 . Der Rechtsstreit wird durch den Massaverwaltcr , Na¬

mens der GüicrabtrctungSmasse , geführt ; den Gläubigern bleibt

jedoch dar Recht vorbehalten , demselben jcweilen die gutfinden-
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den Weisungen zn ertheilen und den Anwalt für die Führung
deck Streites zu ernennen . Die Prozcßvcrhandlnng findet in
dem durch tz. 406 vergeschriebcncn Verfahren Statt , und es sind
namentlich auch bereits I-iingige Prozesse , sofern in denselben nicht
schon der Nktenschluß verhängt ist , i» demselben Verfahren zu
Ende zu führen.

568 - Steh « hingegen dcr Güterabtrctcr in Prozessen mit Per¬
sonen , welche Anforderungen gegen ihn zu haben vermeinen , so
hat der Mafsavcrwaltcr dicsifails keine Verfügungen z» treffen.
Die Prozcßvcrhaudlung bleibt in dergleichen Fallen eingestellt,
dcr Gläubiger bat seine Ansprache mit den dazu dienenden Be¬
legen in daS GüttrabiretuiigSverfahren einzureichen , und ihre
Begründetster ! ist dann bei dcr Anweisung der Gläubiger zu
prüfen und zu beurtheilen.

563 . Nach fiattgcfnndcuer Verzeichnung des Vermögens hat,5 '„^ >mg
dcr Maffaveewaltcr die Ausschreibung der Versteigerung nachb . Berstet-
Vorschrift der tztz. 404 ff. zu veranstalten . g«r»»g.

570 . Nllsällige Vindikationcn rücksichtlich dcr zu dcr Masse
gezogenen Gegenstände mühen vor dcr Steigerung nach Vor - °
sehnst dcr §K. 50V bis und mit 504 angebracht werden . Der
daherige Anspruch ist gegen den Massabcrwalter zu rirbren , welcher
über dessen Bestreitung oder Anerkennung die Gläubiger nach
den V csebriften dcr §K. 565 , 566 und 567 anzufragen und sich
nach ihrem Entscheide zu richten hat.

Für die Einholung dcr Entschließung dcr Gläubiger hat der
Richter dem Massaverwalter auf sein Begehren ohne Weiteres
die nöthigen Fristverlängerungen zu gestatten.

571 . Die Versteigerung findet unter dcr Leitung und Vcr - " bpai-
antwortlichkeit der Mass .vcrwalterS und seines AktuarS nach In - Steige -'
halt der Ktj. 512 - 5l !> statt , und cS kommen auch rückficbilich r»„g.
der N -bprigerring die Vorschriften dcr tz§ . 528 bis 533 zur
Anwendung . Jedoch darf bei dcr Güterabtrctung kein Gegen-
stand unter dem SchahungSwerthc hingegeben werde » . Ferner
ist die Velsteigerung von FordcrungSrechten untersagt.

,572 . Die Zahlungsbedingungen sind nach Inhalt deS tz- 5l6
fcttzustellcn ; das im tz. 5l7 erwähnte Vorrecht kömmt jedoch
keinem Gläubiger zu Stalten.

573 . Bei der Güterabtrctung trifft die in § . 52l angedrohte
Verantwortlichkeit für den unbezahlt gebliebenen Steigerung - -
erlös den Massaverwalter , und es wird das in tz. 522 ausge¬
sprochene Verbot auch auf ihn ausgedehnt.
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574 . Die Koste » der Versteigerung sind au » der Muffe z»
bestreiken , mit Ausnahme der Gebühren für die Ausfertigung
und Einschreibung der Kaufs Urkunden , welche dem Käufer auf¬
fallen.

- . Vorleh. 575 . Gehören Liegenschaften zur Masse , so hat der AmtSge-
"chtSschreiber innerhalb einer Frist von längstens acht Tagen,

Umg der »ach stattgcsundencr Verzeichnung derselben , die LiegcnschaftSbc-
chläulitgerfchreibung dem Grnndbuchsiihrer zuzustellen und durch diesen

zum Zwecke der AuSmittclung der allfäiligcn Pfandgiäubigcr die
Hppvthckcnbücher nachschlagen zu lassen . Der Grundbuchführer
ist bei Folge eigener Verantwortlichkeit verpflichtet , die Nach-
schlagnng innerhalb acht Tagen vorzunehmen und dar daherige
Zeugniß der AmtSgerichtSschreiberci zurückzustellen.

Wenn die Gläubiger , welche sich bei der Nachschlagung her¬
ausstelle » , innerhalb dreißig Tagen , von der ersten Bekannt-
machung an zu zahle » , keine Eingabe gemacht haben , so hat der
AmtSgerichtSschrciber dieselben von der Güterabtrctung zu be¬
nachrichtigen . Die Benachrichtigung geschieht durch Lcudbriefc,
welche die Angabe deS FordcrungStitcIS , sofern diese unmöglich
ist , und die Bezeichnung der Pfänder enthalten sollen.

Der AmtSgerichtSschrciber hat die Sendbriefe spätestens zwanzig
Tage vor AuSlaus der EingabSfrist der Post zu übergeben und
sich dieses in seiner Kontrolle bescheinigen zu lassen.

Eingabe 576 . Die Gläubiger haben ihre Rechte durch eine schriftliche
'Eingabe geltend zu machen , welche der AmtSgerichtsschrciberei

b ' eingereicht werden und die Angabe des ForderungStiletS , des
Betrags der Forderung und der Beweismittel enthalten soll.

Nimmt der Ansprechet für seiue Forderung ein Pfandrecht
oder ein sonstige » Vorrecht in Anspruch , so soll dieß in der Ein-
gäbe angegeben werden.

Ueberdieß ist der Gläubiger gehalten , falls er außer dem AmtS-
bezirk wohnt , in welchem die Güterabtretung geführt wirb , einen

innerhalb dieses Amtsbezirkes gelegenen Wohnsih zu »erzeigen
( § . 416 ) , widrigenfalls sein Wohusth als bei der Amtsgerichts«
schreibe« ! »erzeigt zu betrachten ist.

577 . Der Eingabe soll der ForderungStitel in Original oder
in beglaubigter Abschrift beigelegt werden , widrigenfalls dieselbe
als nicht geschehen zu betrachten ist. Die BctreibungSaktcn sollen
jedoch , wo ihre Einlage nöthig ist , stet» in Original vorgelegt
werden.

Für die Bescheinigung von HauSbuchfordcrungen genügt ein
notarialisch beglaubigter AuSzuga»S dem Hausbuche, über dessen
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Rechts,oiinigkelt der beglaubigende Notar sein Befinden beizu-
lugcn hat ; der Ansprccher ist jedoch auf Begehren jedes bei der
«Lache Bcthelligtcn gehalten , sei» Buch zu dessen Einsicht weih»
send drei Tagen anf der AmtSgcrichtSschreibcrci aufzulegen.
Verlangt ein Bethnligter die Vorlage des BucheS, so hat der
. .'EAknchtoschrell' er den, Haiiobuchgläubiqcr hierzu durch aint»
liche Willeulaffung eine Frist zu bestimmen. Leistet der Gläu-

7 ^ »„ orderuug nicht Folge , so ist es anzusehen, als
!x" . 8 " berui>g unbescheinigt geblieben. Dieser NechtSnach»

theil ist in der Wisse,ilassung anzugeben.
Rc Forderung auf dem Wege des Einspruches bestrit»

K§ 276 rucksichtlich des Beweises die Borschnftcn der

Forderungen , fiir welche kein schriftliches Beweismittel vor-
^u/eb Piivatzeugnisse, deren Nichtigkeit je-

eu^! 7 .7 Aussteller auf Begehren eines Betheiligtcn vor dem
werd«, ^ ' " iv  bekräftigen habe» , bescheinigt

578 . Die Unterlassung der Eingabe wird als ein Be z cht unter-
auf die Miibcrcchtiguug dcS säumigen Gläubigers "U der laffung.
nialigcn Vermögensmaffe des Schuldners ausgelegt . ,
biger , der die Eingabe »nterlassen hat , kann >ed°ch, a g l ,
davon , ob er für seine Fordcrnng c>n Plsndrecht b s
nickt , sich, unter den Voraussetzungen und nach den l
n»,»gen des z . 526 , in Betreff der Folgen der Säumn tz
der in den vorigen Zustand einsetzen lasten.

579. Ist die Forderung , hinsichtlich .welcher die Emgabe
unterlassen worden , durch Pfänder , die °ll»c Ueberbin i g
Schuld in das Eigenthum eines Dritten ubergegang
durch Bürgschaft versichert, so werden der dritte Desitzcr
Pfandsache oder die Bürgen von der Haftung den s
migcn Gläubiger insofern und in dem Maße be,reit , a >
beweisen könne» , daß' dieser , im Falle der Emgabe . ' » der

Güterabtretung Bezahlung erhalten 1)^ » wurde. ^ Dr lschrifk ändert zcdoch nichts an den zivilrechtlichen Bestimm» L
über die Wirkungen des SolidarverhältinsseS . ^

580. Nach Ablauf der i» tz. 550 vorgesehenen Frist und

AmtSgerichtSschreider innerhalb der Frist i b Gläu --,^ ! '?,n,'
einen Entwurf über die Feststellung der Nangordnu »g der ^ E, ' "«°u7f"biger und die Vertheilung der Masse, m tabella sch

abzufassen. 25
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Rangord . 58l . Die Rangordnung der Gläubiger und Bertheiluug der

VermegcnS findet m dem Kantoustbcilc , welcher unter der Herr-

" sehnst der französischen Zivilgcsrtzacbuug steht , nach den Bcstim-

münzen des rodn civil Statt . Im alten KantonStheile ist die¬

selbe nach Mitgäbe der folgenden Klaffenordnung festzustellen.

Die Gläubiger , welche für ihre Forderungen Pfandrechte de-

fitzen , find zunächst auf ihre Pfänder anzuweisen ; im Uebrigcn
gilt der Grundsatz , daß jcweiten der besser berechtigte Gläu¬

biger , vor dem nachgebenden , auf diejenigen VcrmögcnSthcilc

Anspruch hat , welche die sicherste Aussicht auf Bezahlung ge¬
währen.

582 . I . Klasse . In diese fallen:
«) die Ausgaben für den Unterhalt und die Bersorgung

des Schuldners und seiner Familie während der Dauer
dcS LiguidationSvcrfahrenS ; sowie die etwa nothwendig
gewordenen Beerdigungskosten für ihn oder eines seiner
Fainitienniitglieder , sofcrsi der Todesfall unmittelbar
vor der Einleitung oder während des Laufes des Li-

guidaiionsverfahrens stattfand;
5 ) die Kosten für die Berwaltung und Bereinigung der

Masse , zu welchen auch die Kosten eines allfällig oor-

ausgegangenen amtlichen GüteroerzeichnifseS zu zähle»
sind.

Die unter Buchstabe s erwähnten Ansprachen gehen denjeni¬

gen unter Buchstabe t, vor ; die lctztern haben unter sich gleiches

Recht , jedoch sollen stets vor allem die Auslagen der bei der

Bereinigung thätigen Personen angewiesen werde » .
Der Amtsgerichtsschreiber ist gehalten , die Rechnung über

die Kosten des BerfabrenS , vor der Feststellung der Anweisun¬

gen , der Moderation des Gerichtspräsidenten zu unterlegen.

- 583 . II . Klasse . In dieselbe gehören;

») die StaatS « und GemeintSabgabcn , von dem lausen¬
den und dem vorhergehenden Jahre;

l>) die an die bernische Brandversicherungsanstalt schuldigen
Beiträge für die zur Masse gehörenden Gebäude , gleich¬
falls von dem laufenden und dem vorhergehenden
Jahre.

Alles insofern als die betreffenden Forderungen nicht de» Er-

steigercrn von zu der Masse gehörende » Liegenschaften überbun-

dcn worden ( 8- 513 ) . Die oben verzeichneten ForderungSrechte
konkurriren unter sich » ach Maßgabe ihrer Größe.
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58i . IN . Klasse . In dieser sind anzuweisen:
«) die Forderungen , welche ein Pfandrecht aus Gegenstände. besinn , die zu der Masse gehöre » , bis zu Erschöpfungdes Weither der Pfandsache;
I>) der Lidlohn , d. h . die Löhnung der Dienstboten und

der Personen , welche dem Schuldner um einen tägliche»oder in bestimmten Fristen zu bezahlenden Lohn ar¬beiten ; von dem letzten Jahre von dun Datum der Er¬
kennung der Liquidation an zu zähle » ;

c ) die Forderungen für die Arzt - und Krankenpsicgc der
Schuldners und seiner Familie , ebenfalls von dem
letzten Jahre von Erkennung der Liquidation , undc>) die Forderung der Ehefrau oder ihrer Stellvertreter für
die bevorrechtete Hälfte drS zugebrachten Guter ( Satz.88 und 89 ) .

Die letztgenannte Forderung konkurrirt jedoch nicht mit denAnsprachen ^ für die ein Fausipfandrecht belicht , mit den vorbc-haltrnrn Giundpsandrichien , mit den Forderungen , für welcheeine zu der Masse gehörende Liegenschaft schon vor der Erwer¬bung von Seite der Schuldners verhaftet war oder die ihm beider Erwerbung auf Rechnung des Preises übrrbundrn worden,und mit den unter l> und o erwähnten Ansprachen . Mit denerrichteten Pfandrechten , welche ihre Entstehung während desBesitzstände - des Schuldners erhielten , hingegen konkurrirt dieForderung der Ehefrau nach dem Datum der ihr zukommenden
Vorrechtes , insofern , als sie nicht aus dieser Vorrecht Verzicht
geleistet hat.

Im Ucbrigcn wird , wen » mehrere Forderungen der drittenKlaffe auf den nämlichen Gegenstand berechtigt sind , ihr Rangdurch da - Datum der Entstehung des ihnen zukommenden Vor¬rechtes bestimmt.
585 . IV . Klasse . In diese fallen:

») die Summen , welche der Vormund dem Mündel in¬folge seiner Verwaltung schuldet , und
>,) die Packt - und Miethzinsc von unbeweglichen Sachen,

welche der Schuldner zur Zeit der Einleitung dcS Li-
quidationSvcrfahrenS inne hatte , in Betreff derjenigen
Gegenstände , welche nach tz. 6 ) 3 ff. von dem Bestand-
gcbcr mit Verbot belegt werden können ; sofern der Be-standgeber nicht durch die HcrauSnabme eines Verbotes
ein spezielles Pfandrecht erworben hat und demnach inder dritten Klasse anzuweisen ist.
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Die Forderungen der vierten Klasse konkurrircn unter sich nach
dem Datum ihrer Begründung ; die unter dem Buchstaben I>
ausgezählten werden jedoch nur insofern in dieser Klasse ange¬

wiesen , als ihre Zahlsälligkeit nicht schon vor Jahresfrist , von
dem Datum der Erkennung der Bereinigung zuritek zu zählen,
eingetreten war.

566 . V. Klasse . In diese gehören:

die Forderungen , welche sich auf eine Obligation ( Satz^
050 ff. j , oder auf ein rechtskräftiges Urtheil oder auf
einen Titel gründen , den, das Gesetz dieselben Wirkun¬
gen beilegt ; sofern dieselben nicht in einer der vorgehen¬
den Klaffe » anzuweisen sind.

Die Forderungen dieser Klaffe konkurrircn unter sich nach dem
Datum der Begründung des denselben zukommenden Vorrechtes.

Bei Forderungen , welche früher auf einem Dritten lasteten,
entscheidet rücksichtlich des BorrcchteS , wenn die Verbindlichkeit
durch Erbschaft oder infolge UebcrbundcS in einem VeräußerungS-
vertrage um bewegliche Sachen auf den Gütcrabtrctcr überge¬
gangen , daS Datum beS ursprünglichen , das Vorrecht begrün¬
denden Titels ; in den übrigen Falten aber das Datum der
Uebertragnng der Schuldvcrbindlichkeit.

587 . VI . Klasse . Hieher gehören:
alle Forderungen , welche nicht in eine der vorhergehe » ,
den Klaffen verwiesen sind ; mit Ausnahme der zweiten
Hälfte des zugebrachten Gutes der Ehefrau oder ihrer
Stellvertreter . Die Vertheil »,ig des Werthes geschieht
in dieser Klasse ohne Rücksicht auf das Datum , nach
Verhältniß der Größe der Forderungen.

Die Betreibung gibt keinem Gläubiger ei» Vorrecht , und eS
fatlc » namentlich alle auf dem BetreibnngSwege erworbene»
Pfandrechte durch den Eintritt des LiquidationSvcrfahrenS dahin.

588 : VII . Klasse . In dieser ist anzuweisen:
die zweite Heilste des zugebrachte » Gutes der Ehefrau
oder ihrer Stellvertreter ; jedoch nur insofern , als die
Ehe aufgelöst ist.

589 . Wenn die an die Steigerung gebrachte » Gegenstände
wegen Mangels an genügenden Angeboten nicht veräußert wer-
den könne » , so solle » die Gläubiger auf deren SchatzungSwerth
angewiesen werden . Sind mehrere Gläubiger auf die nämliche
Sache angewiesen worden , so werden sie Miteigenthümer der¬
selben , nach Maßgabe ihres Ranges und der Größe ihrer For-
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derungen . Die Nutzungen der gemeinschaftlichen Sache kommen
in demselben Beihältnipe den angewiesenen lTlnnbigern zn : vor»
erst sollen auS denselben , so wejt möglich , dir Zinse der An-
weisungssummcn , nach Titelsrechtcn oder , wenn kein ZinS-
versprechen besteht , zu dem Zinsfüße von vier vom Hundert ge-
deckt , und wenn sich ein Ucberschuß ergibt , dieser , ohne Rück- ,
ficht auf den Rang , nach Maßgabe der Große der Forderungen,
unter die Berechtigten vertheilt weiden.

Jeder angewiesene Gläubiger hat jcdocb das Recht zn vce»
sangen , daß der gemeinschaftliche Gegenstand an eine öffentliche
Steigerung gebracht werde . Der StcigcrunaSerlös ist unter die
Berechtigten nach den oben aufgestellten Grundsätzen zu ver¬
theilen.

590 . Die dem Giitcrabtretcr zustehenden zweifelhaften For - Zwetket-
derungen sind in dar Verzeichnis ; der Aktiva in Werth und llu -baitr Tor-
werth ' aufzunehmen und die Gläubiger auf die Gesammtsummc " " ' " '
derselben anzuweisen.

Aus den Antrag eines Betheiligtcn soll zur Bereinigung und
Einkasstrung der Akiivenmassc ein Sachwalter bestellt werden.
Der Gläubiger , welcher den Antrag zu steilen beabsichtigt , hat
die Bctheiligten zu diesem Ende auf geeignete Weise , nach Um¬ständen mittelst einer durch das Amtsblatt bekannt zu machenden
Einladung , zusammen z» berufen,

591 . Der Sachwalter wird von den Berechtigten durch Stim¬
menmehrheit gewählt . Die nöthigen Vorschüsse für die Führung
des Geschäftes sind von den Gläubigern zu bestreitcn . welche
auf die eingehenden Gelder Anspruch machen wollen . Aus den
eingehenden Geldern sind zuerst dir dießfälligen Kosten zu be-
zahlen ; der Nest wird unter die Berechtigten nach Maßaabc
ihres Ranges oder der Größe ihrer Anforderungen vertheilt.
Die Gläubiger , welche die Einkassirung betrieben und die da-
herigen Auslagen bestreiken halfen , haben jedoch den Vorrang
vor denjenigen , welche sich hierbei nicht bctheiligten,

Die Ernennung eines Sachwalters hindert die spätere Aus¬schlagung der Anweisung ( § . 591 ) nicht.
592 . Sind Bürgschaftsanspnrchen oder andere ähnliche Ver - Bö »,-

bindlichkeiten , fll , welche ein Dritter als Hauptschuldner ver-
pflichtet ist . wie z. B . Pfairdschuiden , in der Güterabtrelnn / ^
fruchtbar angewiesen worden , so sollen den nachgebenden An-
sprcchern eventuelle Anweisungen auf den daherige » Werth oder
auf das der Masse zukommende Rückgriffsrecht ertheilt werde » .

Der erstangkwicsene Gläubiger hat sich innerhalb der Frist
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von dreißig Tagen , von dem Tage , an welchem er von seiner
Anweisung benachrichtigt wird , an zu zählen , bei der AmtSge-
richtSschreiberci zu erkläre » , ob er die ihm zu Theil gewordene
Anweisung ganz oder theilwcisc annehme » und seine ursprüng¬
liche Forderung , soweit dieselbe dem Drillen obgelegen , der
Masse abtrete » wolle . Unterläßt der Gläubiger , dieser Ver¬
pflichtung nachzukommen , so wird angenommen , er wolle seine
frühern ForderungStitel behalte » , und die ihm ertheilte bedingte
Anweisung fällt dahin.

In dem Sendbriefe ( §. 503 ) sollen diese Folgen angegeben
werden.

Avtgrung 593 . Innerhalb acht Tagen nach der stattgefunden «» Anwei-

diger." ' >ung hat der AmtSgerichtsschreibcr die Gläubiger von dem Er¬
gebnisse durch Sendbriefe , deren Abgabe an die Post er sich in
seiner Kontrolle bescheinigen lasten soll , zu benachrichtigen.

Die Sendbriefe solle» enthalten : die Bezeichnung der ange¬
wiesenen Forderung ; die Klasse , in welcher der Gläubiger auf¬
genommen worden ; die Bezeichnung des Betrages und des Ge-
gcnstandeS der Anweisung , und die Angabe der allfällig aus den
nämlichen Gegenstand vorgehend angewiesenen Gläubiger.

Einspruch. 503 . Beabsichtigt ein Gläubiger oder der Schuldner , die
Abänderung des VertheilungSentwurfez anzubcgehren , so hat
er inner obr Nachfrist von dreißig Tagen , von dem Tage der
Abgabe der Sendbriefe an die Post ( Z . 503 ) an zu zählen,
Einspruch zu erheben ( 8 . 530 ) und die Bctheiligten nach Vor¬

schrift des 8- 5i1 zur Beurtheilung des daherigc » Streiter vor
den Gerichtspräsidenten laben zu lasten . Jedoch sind die Gläu¬
biger berechtigt , die erhaltenen Anweisungen ohne Pariciocr-
bandlung inner Jahresfrist , von dein Datum des Inkrafttretens
des Klassifikations - und BertheilungSentwurfeS an zu zählen,
mittelst einer cinfachen Erklärung an die Amtsgerichtsschreiberei,
auSzuschlagen , in welchem Falle der Schuldner über die betref¬
fenden Gegenstände wieder frei verfügen kann.

rlniietung 505 . Gedenkt ein Gläubiger rücksichtlich einer Ansprache , für
welche er in der Güterabtretung eine fruchtbare Anweisung er-

an « iir- halten hat , den Rückgriff auf Dritte , wie z. B auf Bürgen,
»en Ik. zu nehmen , so Iltuß er diesen die erhaltene Anweisung inncrhalh

sechs Monaten , von dem Datum des Inkrafttretens des Lcr-
theiluitgscntwurfcS an zu zählen , rechtlich anbieten lasten ; wi¬
drigenfalls es angesehen wird , als habe er dieselbe als Bezah¬
lung angenommen.
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596 . Jeder Gläubiger Hut das Recht , den Giiterabtreter in Maat-
Betreff der Nichtigkeit und Vollständigkeit der von ihm gemach- 'Kation,
tcn Vermögensabgabe und der von ihm ausgestellten Schuldbe¬
kenntnisse zur Manifestation anzuhalten . TaS gleicht Recht steht
den Gläubigern Tritten gegenüber zu , gegen welche der Ver-
dacht waltet , daß sie zu der Beiseitschaffung von VerinogenS-
stucken Hand geboten , sich dieselbe » zugeeignet oder sich von dem
Schuldner widerrechtlich haben begünstigen lassen.

Die wissentliche Abiäugnung oder Verschweigung von Ver-
inögenStheilrn , von Seile der zu deren Verzeigung aufgefor¬
derten Personen , wird nach Inhalt der Strasbestimmungen überden Betrug bestraft.

597 . Außer der Befreiung von dem Personalarrcste unter den Wlrlun-
geschlichen Beschränkungen h§ . 637 ) hat die gerichtliche Güter - Lk» U
abtrctung lür den Schuldner bloß die Wirkung , daß derselbe ir -iung.'von seine » Verbindlichkeiten bis zu dem Betrage des Werthes ». »-»>>,.
der abgetretene » Güter entledigt wird . Reiche » diese Guter
zur Bezahlung der Gläubiger nicht hin , und gelangt der Schuld -geaorccht-
»er später zu neuem pfändbarem Vermögen , so ist er verbunden,
auch dieses , bis zur Befriedigung seiner sämmtlichen Gläubiger , ^er».
abzutreten . — Die Forderungen an einen Giiterabtreter sind
keiner Ersitzung unterworfen.

598 . >st dem Schuldner , nach crfolgtcr Anrufung der
Gutcrabtrctung , bei Folge der Nichtigkeit untersagt , die Ver-
mogcnSgcgenstande , welche er zur Zeit der Anrufung der Gütcr-
abtreiuiig besessen, zum Nachtheil seiner Gläubiger zu veräußern,
zu verpfänden , oder einzelne Gläubiger durch Einräumung von
Borrechten zn begünstige » . Ueber seinen » achhcrigen Erwerb ist
der Giiterabtreter zu verfügen berechtigt , sofern dieß nicht in
dctrugerncher Absicht gegenüber seinen Gläubigern geschieht ; je-

derselbe unter keinen Umstände » eine ihm angefallene
Erbschask zum Nachtheil der Gläubiger auSschlagen.
-- D >e -Niterben , Vcrinächtnißnchmcr oder Erbschaftsgläubiger
find fedoch berechtigt , innerhalb vierzig Tagen , von dem An¬
falle der Erbschaft , oder , falls ein amtliches Güterverzeichniß
aufgenommen worden , von dem AuSlaufe desselben an zu zäh¬
len , sich der Vermischung der ErbschastSmasse »m dem Vermögen
eines Gnierabtictcrs zu widersetzen , und die abgesonderte Be¬
reinigung derselben zu verlangen.

599 . Der Richter hat auf Begehren eines Gläubigers das
neu erworbene Vermögen des Güterabtreters mit Beschlag zu
belegen , und diesem auf Verlangen eine Frist von dreißig bis
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sechzig Tage » zu bestimmen , »m sich mit den Gläubigern zu
verständigen . Kömmt keine Vereinbarung zu Stande , so wird
die gerichtliche Bereinigung , nach Inhalt der vorhergehenden
Bestimmungen , vorgenommen.

d- beiüg- Durch die Erkennung der Gnterabtretnng wird der
bürge" Güterabtretcr in seiner bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt,

li -be» Nach Beendigung des Verfahrens hat der Mafsaverwalter . unter
Ebren - Mitwirkung des AmtSgerichtSschrcibrrS , ei» Gutachten über die
' der " Fragen abzugeben , ob ihnen Umstände bekannt worden seien.
Schuld- weiche aus stattgefuudene strafbare Handlungen des Güterab-
»er «. trcterS schließen lassen ; ob derselbe zu einer Zeit , wo cS ihm

bereits bekannt sein mußte , daß er nach dem gewöhnlichen Gang
der Verhältnisse nicht mehr werde bezahlen können , Schulde»
kontrahirt habe , und welchen Ursachen sie überhaupt seinen Ver-
mögensvcrfall beimessen.

60l . Ergeben sich hierbei Anzeigen strafbarer Handlungen , so
hat der Untersuchungsrichter nach Inhalt deS Gesetzbuches über
das Verfahren i» Strafsachen einzuschreiten . Ost hingegen dieses
nicht der Fall , oder hat die Untersuchung die Freisprechung des
GiiternbtretcrS zur Folge gehabt , so kann dieser nach Inhalt des
folgenden Paragraphen bei den, Amtsgerichte um die Wieder¬
einsetzung in die bürgerliche Ehrenfähigkeit nachsuchen,

wieder - 662 . Die Wiedereinsetzung in die bürgerliche Ehrenfähigkeit
«lnsetzung zst dem Amtsgerichte in den folgenden Fällen auSzuspreeben:
Schuld- 1) wen » der Schuldner dem Gerichte darlhut , daß sein Vcr-
»er« in mögcnsfall ihm nicht zum Verschulden zuzurechnen sei , nnd

seine Z) wenn , auch abgesehen hicvon , der Schuldner nach dem
lichen' Zcugniß des EittwohnergcmeinderatheS seines Wohnortes

Rechte. gut beleumdet ist und ilberdieß bereits wenigstens einen
Viertheil der Gesaminlsumme des Verlustes , welcher steh
in dem LiquidationSversabren herausstellte , bezahlt hat.

Wird die Wiedereinsetzung abgeschlagen , so kann der Schuld¬
ner verlangen , daß die Allen , behufs der Revision , dem Ober-
gcrichte eingesandt werden.

Samm - 800 . Der AmtSgerichtsschreiber hat die auf die VermögcnSbe-
Ausde- reinigung Bezug habenden Schriften und Verbalicn zu sammeln,

«adieudereinbinde » zu lassen und aufzubewahren . Eine anderweitige
«ite ». Protokollirung dieser Verhandlungen findet nicht statt.

Zweiter Abschnitt.
Don der Bereinigung erblvser Verlaffrnschnften.

601 . Wenn innert der gesetzliche» Frist sich Niemand ein fin de
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der /die Verlaffcnschaft eine « Verstorbenen in Anspruch nimmt;
wenn kein bekannter Erbe verbunden ist , oder wenn die Erb«
scbast von den anwesenden Erben auSgcschlagcn wird , so hat der
Gerichtspräsident , auf die Anzeige der OrtSbehörde oder auf
Verlange » eines Gläubigers , die gerichtliche Bereinigung der
Erbschaftsmasse anzuordnen.

605 . Bei zweifelhaften Erbschaften kann die gerichtliche Be¬
reinigung von den zur Erbfolge berechtigten Personen auch ver-
angt werden , ohne dass sie auf einen allfälligcn Ucberschuß des

ErloicS zu Verzichten verpflichtet sind l § - 60N . Das daherige
Begehren muß jedoch von allen Erben gemeinschaftlich gestellt
werde » , und es. sind hierbei die Fristen und Formen z» beachten,
welche für die Ausschlagung der Erbschaft vorgeschrieben sind.

Ist das Begehren bloß von einem oder einigen Erben aus¬
gegangen , so ist dasselbe für diese , sofern die übrigen Erben
dir Erbschaft annehmen , als eine förmliche ErbschaftSauSschlagung
zu betrachten.

606 . Die Bereinigung der Verlaffensrhaft findet durch einen Behörde,
von dem Richter zu ernennende » Mafsavcrwalter statt , welcher,
falls über dieselbe nicht bereits ein amtliches Güterverzeichniß
ausgenommen worden ist , vor allem die Verzeichnung und
Schätzung derselben zu veranstalten hat.

607 . In Rücksicht auf die Bestellung des MassaverwalterS , Der-
dic Obliegenheiten desselben , die Veröffentlichung , das Ver - s°d" " -
sahrc » bei der Versteigerung , die Geltendmachung der Rechte
der Gläubiger und die Vrrtheilung der Masse gelten dieselben
Vorschriften , wie bei der Gütcrabtrctung ( §§ . 558 ff.) .

608 . Besteht jedoch die Verlaffcnschaft aus Beweglichkeiten,
deren SchatznugSwcrth einhundert Franken nicht übersteigt , so
hat der Am .'Sacrichischreibcr die Gläubiger mittelst einer , durch granlcn
einmaliges Einrücke » in das Amtsblatt und Verlesen in der hundert
Kirchgemeinde , in welcher der Verstorbene seinen Wohnsitz hatte,
zu veröffentlichende » Bekanntmachung einzuladen , sich inner
einer Frist von vierzehn Tagen zu erklären . ob sie auf den
Nachlaß Anspruch machen . Verlangt kein Gläubiger die ge¬
richtliche Bereinigung , so wird die Verlaffcnschaft , so weit
nöthig , zur Bestreitung der Begiäbnißkostcn verwendet » nd der
allfällige Nebcrschuß den Erben zugestellt.

600 . Ergiebt sich » ach Bezahlung der Gläubiger ein Ueber - Ueber,
schuß , so hat der Maffavcrwalter diese» zu Handen der gesetzlich schoß.
Berechtigte » abzuliefern . Wenn die gerichtliche Bereinigung von
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den Leben , ohne Vcrzichtlcistung auf die Erbschaft , verlangt

worden , so erfolgt die Ablieferung an diese ; sind aber keine

erbberechtigten Personen vorhanden , so wird der Ueberschuß dem

Amtsschaffner des BezirkeS zu Handen des StaateS , oder wenn

der Erblasser besteuert gewesen und die empfangenen Steuern

nicht zurückerstattet hat , dem Armcngute seiner Burgergemcinde

zugestellt.

Dritter Abschnitt.
Bon den Arregen.

Erst « Abtheilung.

Bon der Arrestnahme auf da» Bermöge» de» Schuldner».

LulSstlg. 616 . Ein Arrestverfahrcn ( provisorische Verfügung ) findet in

>«>t. Fügen statt , wo die Gläubiger Gefahr läufen würden , auf

dem ordentlichen Rechtswege nicht zur Bezahlung zu gelangen.

Dahin gehören namentlich folgende Fälle:
1) Wenn ei» Schuldner , der keinen Wohnsitz im Kanton

hat , sich fort zu begebe » sucht , ohne die gegen hiesige

Kantonseinwohuer eingegangenen Verbindlichkeiten zu er¬

füllen ;
2 ) wen » der im Kanton wohnende Schuldner , ohne seine

Gläubiger zu befriedigen , Anstalten trifft , »m sein Ver¬

mögen aus dem Staatsgebiete zu ziehen , bei Seite zu

schaffen oder Dritten zuzuwenden , oder wenn er sich der

RechtSverfolgung durch die Flucht zu entziehen sucht;

3 ) wenn der Schuldner auszuwandern im Begriffe steht,

ohne sich vorher mit seinen Gläubigern abgefunden zu

haben;
4 ) wenn der Schuldner in augenscheinlichen Vermögensver-

fali gerathen ist , oder sich auf die in gesetzlicher Form er¬

folgte Absorderung von Pfändern zahlungsunfähig er-

klärt hat , und
5) wenn der Schuldner zum Nachtheil seiner Gläubiger seine

Forderungen einzukassiren , oder , zu demselben Ende , seine

Sachen zu veräußern sucht.

Ver- 611 . Der Gerichtspräsident hat den Arrest auf einseitiges

fahre». Ansuchen des Gläubigers zu bewilligen , sofern er in Folge

einer vorausgegangenen Prüfung findet , daß

1) die Forderung , für welche der Arrest begehrt wird , recht,

lich begründet , und
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2 ) die Voraussetzungen vorhanden seien , durch welche nach
Mitgäbe des vorhergehenden Paragraphen die Zuläßigkeit
eines außerordentlichen Verfahrens bedingt ist.

612 . DaS Arrestverfahre » kann eingeleitet werden , selbst
wenn sich die Forderung auf keinen cxckntoriscben Titel gründet,
oder nicht zahlfällig ist ; jedoch ist in dergleichen Fällen der
Gläubiger gehalten , für den Schaden , der dem Schuldner durch
die Maßnahme entstehe » könnte , Sicherheit zu bestellen . Der
Gerichtspräsident hat bei eigener Verantwortlichkeit darauf zu
achten , daß dieser Vorschrift ein Genüge geleistet werde.

613 , Ist die Forderung , in Betreff welcher ein Arrestvcr-
fahrcn eingeleitet werde » soll , unbestimmt , so hat der Gerichts¬
präsident den Betrag derselben provisorisch fcstznsetzen. Die da-
herige Verfügung ist in der Arrestbcwilligung anzumerken.

611 . Das Arrestbegehren soll die Bezeichnung des Ursprungs
und der Betrags der Forderung , die Gründe des Gesuches , die
Angabe der etwa dazu dienenden Belege , und , in den Fällen,
wo der Gläubiger hierzu überhaupt verpflichtet ist (,§ . 116 ) , auch
die Vcrzcigung eines Wohnsitzes enthalten.

615 . Die Vollziehung des Arrestes geschieht durch den B °ll-
Weibel , ohne Rücksicht auf einen alifsilligen Widerspruch des
Schuldners . Sie kann stattfinden auch in den GcrichtSserien,
und in dringenden Fällen , mit Bewilligung deS Richters , selbst
zur Nachtzeit.

616 . Bevor der Weibel zur Ausführung schreitet , hat er je-
doch den Schuldner , sofern dieser anwesrnd ist , aufzufordern,
entweder den schuldigen Betrag mit Koste » sofort zu bezahlen,
oder dafür durch Hinterlagen oder Bürgschaft Sicherheit zu be¬
stellen . Die Beurtheilung der Hinlänglichleit der Sicherheit
kömmt dem Weibel zu , welcher jedoch , im Falle einer Fahr-
lässigkeit , dem Gläubiger dießfalls verantwortlich wird.

617 . leistet der Schuldner der Aufforderung zur Bezahlung
oder Sicherheitsleistung Folge , so hat der Weibel daS Vrrfahrcn
einzustellen , und über den Vorgang ein Verbal abzufassen,
welches von dem Schuldner mit zu unterzeichnen ist . Wenn
der Schuldner nicht schreiben will oder kaun , so hat der Weibel
dieses anzumerken.

Allfällige Hinterlagen geschehen in die Hände des WcibelS,
welcher dieselben sofort bei dem Gerichtspräsidenten depcniren
soll . Hat der Schuldner die Sicherheit durch Bürgschaftsleistung
bestellt , so ist die daherige Verpflichtung des oder der Bürgen
mit zu verbalisiren , und von diesen gleichfalls zu unterzeichnen.
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619 . Leistet der Schuldner weder Bezahlung noch Sicherheit,

so schreitet der Weidet sofort zur Vollziehung »ach Mitgäbe der

Vorschriften der K§ . 157 , 46 l ff. und 477 ff.

619 . Bei Forderungen und bei Sachen , die in der Verwah¬

rung eines Dritten liegen , findet die Arrestnnhme durch eine

Wisscnlaffung nach tz. 467 statt , welche sowohl dem Arrestirten

als dem Dritten mitzutheilen ist. Diese Mittheilung hat die in

tz. 467 bestimmten Folge » .

620 . Nach stattgesnndencr Vollziehung hat der Gläubiger den

'.Schuldner zur Beurtheilung der Gültigkeit des Arrestes in die

Audienz des Gerichtspräsidenten , welcher die Arrcstnahmc be-

willigt hat , zu laden . Die Ladung ist ohne vorherigen Aus-

söhnungSversuch zn erlassen und die Mittheilung derselben a»

den Schuldner , sofern die Verrichtung nicht allster dein Kantone

stattfinden must , spätestens inner zehn Tagen , von dem Datum

der Vollziehung an gezählt , zu bewerkstellige » .

621 . Der obigen Bestimmung ungeachtet ist es dem Schuld¬

ner jeder Zeit unbenommen , seinerseits den Gläubiger , zur

Beurtheilung der Gültigkeit des Arrestes in dem für dringende

Fälle vorgesehenen Verfahren ( KK. 407 und 408 ) , vor den Rich¬

ter zu laden.
622 . Sind Forderungen oder Effekten , die hinter einem

Dritte » liegen , mit Beschlag belegt worden , so ist auch dem

drittln Schuldner oder Inhaber der gepfändeten Gegenstände

von dem ErscheiilullgStage Kenntniß zu geben.

623 . Die Parteiverhandlung wird mündlich geführt , und der

Schuldner kann hierbei seine Einwendungen sowohl gegen die

Bcgriindetheit der Forderung als gegen dieZulässigkeit des ein¬

geleiteten Verfahrens anbringen.

621 . Der Richter , welcher über die Gültigkeit des Arreste»

zu urtheilen hat , soll ordentlicher Weise stets gleichzeitig sowohl

über die Zulässigkeit des eingeschlagenen Verfahrens als über

die Begründeiheit und den Betrag der Forderung entscheide » .

In appeilabein Fälle » soll jedoch der Richter die erstere Frage,

wenn die Forderung dein Grundsätze nach destritten wird und

sich weder auf ein rechtskräftiges Urtheil noch aus eine » Titel

gründet , dein das Gcseh dieselbe Wirkung beilegt , auf Begeh¬

ren deS Arrestirten i» das ordentliche Prozeßverfahren verweisen.

Ebenso so» die etwa bloß provisorisch bestimmte Forderung vor

Allem nach Vorschrift der K§ . 320 ff. und 335 ff. liguidirt

werden.
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625 . Wird der Arrest bestätigt , so hat derselbe , wenn er auf
die Güter des Schuldners gerichtet ist , die Wirkungen einer
Pfändung , und es kann nach Ablauf der geschlichen Fristen
ohne Weiteres nach Inhalt der tz§ . 490 sf. zur Vergantung gc-
schritten werde » ; die Fälle vorbehalten , wo der Streit über die
Begründethcit der Forderung in ein besonderes Verfahren ge¬
wiesen worden oder die Forderung des Arrestnchmers vorher
noch richterlich bestimmt werde » muß ( K. 624 ) . ^

626 . Wird hingegen das Arrcstverfahren als zulässig erklärt
oder stellt sich die Forderung in den; nachfolgenden Prozesse
(8 - 624 ) als iingcgründet heraus , so der ' Nrrcstnkhmcr in
dem daherigc n Rechtsstreite gle ichze itig zum vollständigen Kostcn-
und Schadenersätze gegen den Arretlirtc » zu verurtheilen.

627 . Die Zwischcnfragen , welche in Betreff der Vollziehung
des Arrestes entstehen , sind nach den für das Verfahren in
dringenden Fällen geltenden Vorschriften ( §§ . 407 und 4l >8) zu
verhandeln und zu beurtheilen.

Zweite Adtbellung.
Bon dem Arreste auf die Person des Schuldner «.

628 . In den unter der Zahl l , 2 und 3 des tz. 610 ange - 3«Iißlg-
gebeiien , sowie in den durch bcfondcre Gesetze vorgesehenen "
Fällen , nnd unter der Voraussetzung , daß bei dem Schuldner
weder Bezahlung » och hinlängliche Pfänder erhältlich sind , kann
der Arrest auch auf dessen Person ausgedehnt und derselbe in
Haft gebracht werden.

629 . Die Verhaftung darf jedoch nicht verhängt werden gegen «nsnah-
Minderjährige und gegen Personen , die das siebenzigste Alters-
jähr angetreten haben.

Gegen Frauen , die in der Ehe leben , ist die Verhaftung nur
insofern zu bewilligen , als sie in Rücksicht der Vermögens von
ihrem Ehemanne getrennt sind oder die Schuld in Beziehung
auf VermögenSgegenstände kontrahirt wurde , über die ihnen das
freie VerfügnngSrecht zustand.

630 . Der Arrest auf die Person des Schuldners wird ferner
nicht verhängt zum Vortheile seines Ehegatten , seiner Verwand-
ten in auf - und absteigender ssinie , seiner Geschwister und der
mit ihm in den angeführten Graden verschwägerten Personen.

631 . Nücksichtlich der Erwirkung und Ausführung des Ar -Erwirkm,«
restes komilien die Bestimmungen der §§. 611 ff. zur Anwen - U/ ^ '
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düng ; ist jedoch dessen Zulässigkeit bereits durch gcrichtlichc-
Nrtheil ausgesprochen , so ist die nachhcrigc Bestätigung ( § . 620 ff.)
nicht erforderlich . Uebcrdieß kommen die in den nachstehenden
Gesetzesbestimmungen cnihaltenen Modifikationen zur Anwen¬
dung.

032 . Die Verhaftung darf nicht anSgcfiihrt werden:

1) in den zum Gottesdienste bestimmten Gebäuden , wäh-

l ehung. rcnd pxs gottesdicnstlichcn Handlungen;
2) gegen Beamte , öffentliche Angestellte und Mitglieder

von StaatS - und (ÄcmeindSbcbördcn , während ibrer
Dlenstoerrichtungen und in den Sitzungen der Behörde;

3) gegen einen Schuldner , der krank darnieder liegt . Die
Krankheit muß jedoch , wenn sie bezweifelt wird , durch
ei» Gutachten von zwei Sachverständige » , die der
Richter zu ernennen hak , konstatirt sein;

ä ) tu den Fällen , wo infolge der Bestimmung des Ge¬
setzes , oder nach einer besondern Verfügung der kom-
petcntcn Behörde eine Lcrhafiung überhaupt ausge¬
schlossen ist.

633 . Der Gläubiger ist gehalten , vor der Vollziehung des

<8-sMig-u. lirthcilS die nöthigen Summen zum Unterhalte des Schuldners
stakt «, vorzuschießen . Diese Vorschrift findet jedoch ihre Anwendung
koste»' nicht , wenn der Schnldverhast für Forderungen des «staatcs

begehrt wird , in welchem Falle die Kosten unter den allgemeinen
Auslagen für den Dienst der Gefangenschaften zu verrechnen sind.

Voll- 63 -i . xie Verhaftung wird durch den Werbet vollzogen ; der

>«yung. ^ niuldner ist jedoch hierbei nochmals zur Zahlung oder Sicher¬
heitsleistung aufzufordern . Stoßt der Weidet bei der Ausfüh¬
rung auf thätlichen Widerstand , so hat er , zur Vermeidung der
Flucht des Schuldners , die einstweilige Bewachung der Zu¬
gänge anzuordnen und sofort dem nächsten Polizeibeamten von

dem Vorfalle Anzeige zu machen , welcher ihm die nöthige Hülfe-
leistung zu gewähren schuldig ist. Gegen den Schuldner soll
dann nach Vorschrift der Strafgesetze verfahren werden.

Abfüh- 635 . Der Schuldner ist in das gewöhnliche Gcsängnißlokal

da«Ä, " des Amtsbezirkes , in welchem die Vollziehung stattfindet , abzu-
sSng»!^ führen und aufzunehmen . Der Aufseher der Gefangenschaft ist

bei Folge persönlicher Verantwortlichkeit verpflichtet , sich bei der
Ablieferung des Verhafteten den Befehl , infolge dessen die Ver¬
haftung stattfand , mit dem VollzichungSverbal des WeibelS,
vorzeigen und sich davon eine Abschrift übergeben zu lassen.
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In der GefangenschastSkontrolle sollen angemerkt werden : der
Tag der Verhaftung ; das Datum de» ArnstcrkcnntniffeS ; die
Namen und die nähere Bezeichnung des Gläubigers und des
Schuldners , und der Betrag des hinterlegten Vorschusses fürdie Deckung der kosten.

636 . Wen » der Schuldner schon aus Verlange » eines Glau-
bigcrS eingesperrt ist , so bleibt cS nichtsdestoweniger den übrigen
Gläubigern unbenommen , einen fernern Arrest auf dessen Per¬
son herauszunehmen . Die Arrestnahmc muß jedoch in jedem
Falle dem Schuldner nach gesetzlicher Vorschrift angekündigt , der
gerichtlichen Bestätigung , sofern diese nöthig ist ( §. 63l ) , unter¬
legt und nach Z 63ü dem Gesangenwärter angezeigt werden.

637 . Die Verhaftung deS Schuldners wird aufgehoben:
1) durch die tLinwillignng der Gläubiger , auf deren Be « Haftung',

gchrcn die Verhaftung erfolgt ist;
2 ) wenn der Schuldner die Schuldsummen , wegen welcher

er verhaftet war , nebst Zinsen und kosten bezahlt oder
dem Gerichtspräsidenten baar hinterlegt;

3 ) durch die Gütcrabtrctung des scchuldncrS ; den Fall
ausgrnommtN , wo derselbe wegen Fortziehung , Bei-
scitsä 'afsung oder Abtretung seines Vermögens a » Dritte
verhaftet worden . In diesem Falle hört die Verhaftung
erst auf , wenn das Vermögen wieder herbeigeschafftwird;

ä ) wen » sich die Gläubiger in Hinterlegung der Gefangen-
schaftSkoslen säumig zeigen , und

5) wenn der Schuldner das sicbcnzigste AlterSjahr ange¬treten bat
638 . Durch Zeitablauk hört die Verhaftung ferner auf : Nach Dauer,sechs Wochen , wenn die Schuldsumme einhundert Franken nicht

übersteigt ; nach Jahresfrist bei Schuldsumme » von nicht mehr
als fünftanwnd Franken , und »ach zwei Jahren , wenn die
Schuldsumme melir beträgt.

Gegen Nichtschweizcr kann jedoch die Hast ans die zweifacheZeitdauer stattfinden.
639 . Die Freilassung des Schuldners wird bei dem Eintritte st" >-

einer der oben ( §§ . 637 und 638 ) angegebenen Voraussetzungen lass>mg-
ohne weitere Partrivcrhandlung durch den Gerichtspräsidenten
»erhängt . Ist die Freilassung wegen versäumter Hinterlegung
der GeiangenschaftSkosten erfolgt , so kann eine neue Verhaftung
erst sechs Wochen nach stattgesundener Freilassung stattfinden.
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Arovts«. 640 . Wenn der Schuldner während der Hust von einer
'M ^ " ' ' schwcren Krankheit befallen wird , so kann der Richter seine

wegen einstweilige Freilassung verhängen , sofern diese - nach dem Vc-
Krankheit, finden von »wci amtlich zu bezeichnenden Aerzten zu dessen Her¬

stellung nöthig ist.
6i1 . Durch die Verhaftung dcS Schuldner - wird da - ge¬

richtliche Verfahren in Rücksicht auf da - etwaige Vermögen der
Schuldners weder gehindert noch eingestellt.

642 - Der Bestimmungen diese- Abschnitte - ungeachtet blei¬
ben die Vorschriften dcS Strafgesetze - in ihrer vollen Wirk¬
samkeit.

Vierter Abschnitt.

Bon der Beschlagnahme wegen schuldigerBestandli'nse (Bestandverbotel.

^ "lkit!^' 043 . Der Bestandgebcr hat da - Recht , auch ohne vorherige
Zahlungsaufforderung , die auf dem Bestandgcgeiistande befind¬
lichen Effekten und Früchte , abgesehen davon , ob dieselben dem
Bcsteher oder Unterbestehcr angehören oder ihm von andern an¬
vertraut sind , mit Ausnahme dessen , was einem Handwerker
oder Gewcrb - man » zur Verarbeitung oder in Folge seine - Ge¬
werbe - zur Aufbewahrung übergeben worden , für seine Zi »S-
forderung mit Verbot belegen und allfällig seguestriren zu las¬
sen ; wenn der Bestchcr den BestandzinS nicht an dem Verfalls¬
tage bezahlt.

644 . Die Effekten des Unterbestcherö haften jedoch nicht für
den HauptbestandzinS , wenn der Bcstandgeöer ohne Vorbehalt
seiner dießfrilligen Rechte zu dem Unterbestande eingewilligt hat,
oder es sich aus der Natur der Sache ergibt , daß die Bestand-
sache auch zum Zwecke der Wiedcrverpachtung oder Hiederver-
miethung auSgelirhc » worden . In diesen beide « Fällen wird
das Recht des Bcstandgebers auf die etwa ausstehenden Unicr-
bestandjinse beschränkt.

645 . Dieselben Rechte , welche der § . 643 dem Brstandgeber
einräumt , hat auch derjenige , welcher einem Küher seine Som¬
merung oder Winterung überlassen hat , für seine dicßfaliige
Forderung , auf die auf dem Gute , dessen Früchte der Küher
benutzt , vorfindlichcn , dem Küher angehörenden Gegenstände.

versah ««». 646 . Die Ausführung der Verbotes wird von dem Gerichts¬
präsidenten auf einseitiges Anmelden des Gläubigers bewilligt;
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besitzt sedock der Bestandgeber siir seine Forderung einen erc«
kutorischen Titel , so könn die Beschlagnahme auch ohne lichter-liche Bewilligung stattfinden.

Besteht ein schriftlicher Brstandvertrag , so soll derselbe bei derBewilligung des Verbotes dem Gerichtspräsidenten vorgelegtwerden ; ist dieser nicht der Fall , so hat der Verbotnehnicr dem
Richter daS thatsächliche Bestehen des BestandvcrhäitnisscS durch
eine Bescheinigung von zwei Zeugen oder auf andere Weiseglaubwürdig darzuthun.

617 . Ausnahmsweise kann der Richter die Ausführung deS ? ' " !ss" ' '
Verbotes schon vor dem Verfallstage des BestandzinseS btwil «fa,u »»ei>'.Ilgcn , wenn der Besteher Anstalten trifft , um seine Sachen vor
Verfluß der Bestandzeit ab dem Brstandgegenstande zu bringen,sowie bei vorwaltender Gefahr , daß die betreffende » Effekten vonSeite anderer Gläubiger gepfändet werden , oder wenn gegenden Besteher Thatsache » vorliegen , welche zu der Herausnahmeeines ArresteS berechtigen ( tz. 610 ) . Die Verganiung soll je-
doch in diesem Falle nicht vor dem Verfallstage des Zinses ein¬geleitet werden.

618 . Ueberdieß ist der Bestandgeber , falls Gefahr im Ver¬züge liegt , stets berechtigt , auch ohne Bewilligung deS Richters,unter Mitwirkung eines Mitglieder der Einwohnerpvlizeibehörde,die geeigneten Vorkehrungen zu treffen , um den Besteher zuverhindern , die auf dem Bcstandgegenstande vorfindlichc Fahr-habc vor der Herausnahme und Vollziehung der Verbotes fort¬
zubringen oder bei Seite zu schaffen . Der Bestandgeber hatjedoch in diesem Falle längstens inner zweimal vierundzwanzigStunden , von der Anordnung der vorläufigen Sicherungsmaß-
regeln an zu zählen , bei dem Richter die Bewilligung eines
Verbotes nachzusuchen und dasselbe ausführen zu lassen . Sind
dessenungeachtet Gegenstände , welche zur Sicherheit des Bestand¬
zinses dienen sollten , fortgebracht worden , so kann das Verbotwährend fünf Tagen , von der Wegbringung an zu zähle » ,
nichtsdestoweniger auch aus diese Gegenstände ausgedehnt wer¬den ; den Fall ausgenommen , wo dieselben aus öffentlichemMarkte oder an einer öffentliche » Steigerung veräußert worden.

649 . Dar Verbot wird durch den Weibcl vollzogen , welcher Bog,,,,hierbei nach den Bestimmungen der §ß . 615 ff. zu verfahren hat . d»"g-Verweigert der Besteher die Anerkennung der Zulässigkeit der
Vcrbotnahme , oder bestreiket er die Begründetheit oder das Maß
der Forderung , so hat er den Bestandgeber inner vierzehnTagen , von dem Datum der Ausführung des Verbotes an zu
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zählen , zur Beurtheilung des daherigen Streites in dem durch
8 . 406 vorgesehenen Verfahren , vor den Gerichtspräsidenten zu
laden.

Diese Parteisieltung ändert jedoch an der Beweislast der strei¬
tenden Theile nichts.

wirlun - 650 . Durch die Vollziehung des Verbotes erlangt der Bc-
standgcber auf die mit Beschlag belegten Gegenstände ei» Pfand¬
recht , welches so lange dauert , als die betreffenden Gegenstände
sich auf der Bestandsache oder in der Verwahrung des allsällig
bestellten Hüters befinden.

Die Geltendmachuiig dieses Pfandrechtes kann , sofern die
Vcrbotnahme während der in § . 649 bestimmten Frist unange¬
fochten geblieben , oder , im Falle einer Einspruchs , richterlich
bestätigt worden ist . ohne Weiteres nach Vorschrift der §§ . 443
ff. , 455 und 490 ff. stattfinden.



Nothwendige und ernstliche Verincihniing , die allen den-
jcnigen , so wegen Kundschastsauösage oder andern
Sachen schwören sollen , allemal vor dem Eid soll
vorgelesen werden.

Der Eid , den du uns Befehl deiner Obrigkeit mit aufgehobener
- )uni Pfand und Siegel deiner Aufrichtigkeit , ablegen

werft , rst eine feierliche Anrufung GctteS , als eines allwissende»
Zeugen , daß du die Wahrheit redest , und eines allmächtigen und
gerechten Richters , der dich gewiß zeitlich und ewig strafen solle,
wenn du falsch schwörest oder meineidig wirst.

Die Worte , die du nachsprechen wirst , bedeuten , daß du der
Gnade , der Hülse und dem Segen Gottes in Zeit und Ewig¬
keit muthwillig absagest , und nichts als Ungnade und Fluch von
ihm erwartest , wenn du ciuen falschen Eid thun würdest , und
daß du denselben ohne Gefährde , ohne List und Betrug , mit
aufrichtigem Herzen schwören wollest.

Bedenke hicmit , daß der Gott , den du zum Zeugen der Wahr¬
heit anrufest , der allwissende Gott ist , der das Innerste deine-
Herzens kennt und den keine Arglist und Heuchelei betrügen kann,
der wahrhaftige Gott , der die Wahrheit lirbt und dich dabei
schirmen wird , aber hingegen einen Abscheu an der Falschheit
hat ; der gerechte und heilige Gott , der sich nicht spotten läßt
und die Sünde des MeineibS zeitlich und ewig strafen muß;
der allmächtige Gott . den du mit Demuth fürchten und vor dessen
Majestät du zittern sollst ; der gnädige und barmherzige Gott,
der deine Ausrichtigkeit belohnen wird , aber au dessen Gnade du
keinen Antheil haben wirst , wenn du falsch schwörest.

Bedenke , wie entsetzlich die Sünde des MeineidS wäre , weil
du dadurch der Allwissenheit Gottes spotten , seine Gerechtigkeit
um Rache anrufen , seine ewige Wahrheit zum Zeugen der Falsch-
hcit nehme » , seiner Allmacht trotzen , die Hoffnung aus seine
Barmherzigkeit aufgeben , die heilige Religion vorietzlich ver-
läugnen und zum Deckmantel der Unwahrheit und Ungerechtig-
keit machen , wider die Ueberzeugung und das Licht deines Ge¬
wissens sündigen , den Himmel und die Hölle verachten und dich
dem Zorn Gottes in Zeit und Ewigkeit muthwillig unterwerfen
würdest.
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Bedenke , wie groß und fürchterlich die Strafen eines falschen
Eides seien . In Ansehe « des Zeitlichen , der Bcrlust deiner
Ehre , deines guten Namens , der Abscheu aller ehrliche » Leute,
die Entziehung des göttlichen Segens in alle » deinen Verrich¬
tungen , der Flucb Gottes über deine irdischen Güter , über dein
HauS , über deine Habe und über deine Kinder . In Ansehen
des Geistlichen , ein verstocktes oder ein unruhiges und verzwei-
feludcS Gewissen , daS dich Tag und Nacht mit Furcht und
Schrecken guälen würde , ein entsetzliches Todbett , daS Urtheil
der Verdammniß und die Pein der endlosen Ewigkeit.

Darum überlege wohl , waS du thun wollest , o du ! der du
hier stehest, um den Eid zu schwören . Die Worte , die du jetzt
auSsprcchen wirst , sind unwiderruflich , und die Strafe , die darauf
folgen wird , wenn dein Herz nicht mit deinem Munde -überein¬
stimmt . so groß und erschrecklich, als gewiß und unfehlbar . Hüte
dich also sorgfältig , je einem Mensche » zu lieb oder zu leid,
oder aber um einigen irdischen Guts willen im geringsten von
der Wahrheit abzuweichen ; was würden dir doch alle Menschen
und alle irdischen Güter helfen , wenn du dabei selbst aus ewig
verloren wärest . Verlasse dich auch nicht etwa aus geheime AuS.
flüchte und listige Auslegung deiner Worte , den » dieselben gehen
bei dem Allwissenden nicht an , und würden , wie dein Verbreche » ,
also auch deine Strafe nur noch schwerer machen . Ist aber dein
Sinn aufrichtig und rein und dein Vorsatz gut und ehrbar , so
lasse unter Anrufung der göttlichen Gnade diese wichtige Hand«
lung vor sich gehen.
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